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A) Auftrag zur Fortschreibung der 
Berliner Agenda 21 ab 2009 

Nachhaltige Entwicklung wird nicht in einem einzelnen Kraftakt 
hergestellt, sondern ist ein langer Prozess, der immer wieder die 

Neubestimmung der aktuellen Position und der einzuschla-
genden Richtung verlangt. Aus diesem Grunde muss die 
vorliegende Berliner Agenda 21 in den nächsten Legis-

laturperioden fortgeschrieben werden.“ 

Berliner Lokale Agenda 21 S. 12 
 

„Der Prozess der Arbeit an und mit einer Lokalen Agenda 21 
Berlin ist mit diesem Beschluss nicht abgeschlossen“ 

Berliner Agenda 21 S. 78  

Drei Jahre nach Verabschiedung der Berliner Agenda 21 sieht Berlin 21 
e.V. die Zeit für eine öffentliche Debatte um deren Fortschreibung für 
gekommen. Deren Bedarf kann exemplarisch anhand der Quer-
schnittsaufgabe „Berlin in der Einen Welt – globale Verantwortung der 
Stadt“ gezeigt werden. Neue, alarmierenden Daten zur Erderwär-
mung, zur Notwendigkeit, den dramatischen Verlust an Biodiversität 
zu stoppen und nicht zuletzt beunruhigende Informationen über die in 
Folge einer tiefgreifenden Weltfinanzkrise wieder steigende Zahl Hun-
gernder verdeutlichen die Dringlichkeit einer permanenten Anpassung 
lokaler Nachhaltigkeitsstrategien an die globale Entwicklungsdy-
namik.  

Als Ergebnis dieser Untersuchung kann 
zusammenfassend festgehalten werden: 

Die Bedeutung der Querschnittsaufgabe als ein wesen tliches Ele-

ment einer nachhaltigen Entwicklung Berlins wurde i nsbesondere in 

der allgemeinen Zweckbestimmung in den Vorwarten un d Einlei-

tungen  anerkannt und gut erläutert. In den Problem beschreibungen, 

Leitbildern, Qualitätszielen, Maßnahmen und Projekt en der sieben 

Aufgabenbereiche fand die definierte Quaerschnittsa ufgabe aber im 

Großen und Ganzen keine adäquate Berücksichtigung.  

Für eine baldige Fortschreibung der Berliner Agenda  mit Beschrei-

bungen noch unerkannter Probleme, Fortschrittsindik atoren und 

Maßnahmen spricht vor allem, dass an anderen Stelle n formulierte 

Senatsprogramme und auch die Praxis vielfach bereit s weiter ist, als 

die in der Agenda formulierten Visionen.  Das gilt etwa für die  von 

der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (LE Z) entwickel-

ten entwicklungspolitischen Leitlinien – deren Fort entwicklung 

aufgrund neuer Rahmensetzungen grad anstehen. 
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Am 8. Juni 2006 beschlossen:  

Berliner Agenda 21  

Hintergrund 

"Jede Kommunalverwaltung soll in einen Dialog mit ihren 
Bürgern, örtlichen Organisationen und der Privatwirtschaft 
eintreten und eine kommunale Agenda 21 beschließen." 
Aus Kapitel 28 der in Rio beschlossenen Agenda 21 

1992 hatten sich auf der Konferenz der Vereinten Nationen für 
Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 172 Staaten zu 
einer Entwicklung verpflichtet bei der die Lebens- und Entwick-
lungsgrundlagen und Chancen aller gewahrt bleiben damit auch 
künftige Generationen ihre Bedürfnisse erfüllen können. Im Kapital 28 
der Río Agenda für eine solche „nachhaltige Entwicklung“ sind die 
Kommunen der Welt aufgerufen, eigene, kommunale Strategien  für  
eine Entwicklung zu formulieren, die das 21. Jahrhundert zu einem 
Jahrhundert macht, das Wohlstand, Entwicklungsgerechtigkeit und 
Regenerationsfähigkeit der natürlichen Umwelt miteinender in Ein-
klang bringt.  

Aufbau der Berliner Agenda 21  

Das Abgeordnetenhaus erklärt die vorliegende Agenda 21 Berlin zur 

Leitlinie der künftigen Landespolitik, das gilt auch für die künftige Arbeit 
des Senats.  

Berliner Agenda 21 S. 78  

 

Handlungsfelder: 

In der Berliner Agenda sind für sieben zentrale Handlungsfelder 
handlungsrelevante Problemlagen, Leitlinien sowie konkrete Ziele 
und Maßnahmen einer nachhaltigen Entwicklung des Stadtstaates 
benannt.  

1. Das Soziale Leben in der Stadt gestalten 
2. Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation 
3. Verkehr/Mobilität 
4. Berlin in der märkischen Landschaft 
5. Energie- und Klimaschutzpolitik 
6. Wirtschaften und Arbeiten 
7. Bildung für die Zukunft 
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Die Handlungsfelder enthalten jeweils  
o Problembeschreibungen,  
o Leitlinien,  
o Qualitäts- und  Handlungsziele (Fortschrittsindikatoren),  
o Maßnahmen und Projekte 

(Siehe http://www.stadtentwicklung.berlin.de/agenda21/de/handlungsfelder.shtml) 

 

Querschnittsaufgaben: 

Die Handlungsfelder „Gleiche Chancen für Männer und Frauen – 

Geschlechtergerechtigkeit“ und  „Berlin in der Einen Welt – globale Veran-

twortung der Stadt“ wurden als Querschnittsaufgeben für alle sieben 

Handlungsfelder  bestimmt.   

Leitprojekte 
Dem Anhang des Berliner Agendaprogramms sind 27 Leitprojekte mit 
Modellcharakter beigefügt, die exemplarisch Wege zu einer zukunfts-
fähigen Metropole Berlin aufzeigen und mit der Organisation bürger-
schaftlichen Engagements  für die Permanenz eines partizipialen 
Agenda 21 Prozesses sorgen.   

 

Organisation der Umsetzung / Finanzierung 

Zur Fortsetzung der dialogischen Zukunftsgestaltung  Berlins …  

o … war unter Federführung der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung ein Agendabüro eingerichtet worden, (das 
allerdings im Frühjahr zugunsten einer eigenständigen Agenda 21 
Verantwortlichkeit der einzelnen Senatsverwaltungen aufgelöst 
wurde).  
o … wurde der Verein Berlin 21 e.V., (2006 aus dem Berliner 
Agendaforum heraus gegründet), mit der Organisation zivilgesell-
schaftlicher Mitwirkung an der Entwicklung eines zukunftsfähigen 
Berlins beauftragt und mit Mitteln der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung ausgestattet. 
o …. wurden zwischen 2004 und 2007 Berliner Agenda 21 
Projekte durch eine Projektagentur Zukunftsfähiges Berlin mit Lotto-
mitteln gefördert. Seit 2007 stellt Berlin 21 Mittel für  Agenda 21 
Projekte und Aktionen zur Verfügung. Für eine systematische und 
angemessene Förderung Berliner Agenda 21 Projekte reicht dieser 
allerdings nicht aus Einzelne (Leit-) Projekte werden institutionell 
(wie das Leitprojekt Berliner Bohne) oder punktuell für einzelne 
Vorhaben (z.B. die Future-on-Wings Ausstellung über die 
zukunftsfähigen Nguni-Rinder)  aus Mitteln der Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit gefördert.   

 



 

 

5 

Berlin in der Einen Welt –  
globale Verantwortung der Stadt (EW/GV) 

Ermittlung von Handlungs- und Maßnahmenbedarf zur R eali-

sierung der Berliner Agenda 21 Querschnittsaufgabe muss 

fortgesetzt werden 

  
Bereits 2004 bei der Abfassung der Berliner Agenda 21 wurde Hand-
lungsbedarf nach einer Fortschreibung der Querschnittsaufgaben fest-
gehalten: 

 
„Querschnittsaufgaben (…) wirken (…) in alle Handlungsfelder 
hinein und müssen dort stärker als bisher verankert werden.“ 

 
Berliner Agenda 21 S. 16 

 

Schwieriger Anfang … 
Das Eingeständnis, dass die Querschnittsaufgaben in den verschie-
denen Handlungsfeldern der Berliner LA21 „stärker als bisher ver-

ankert “ werden sollen, reflektiert auch die besonderen Umstände bei 
der Realisierung der Berliner LA21.  

„Ohne die dreijährige Arbeit des Agendaforums hätte die Ber-

liner Lokale Agenda 21 nicht in dem dargestellten Zeitrahmen 
erstellt werden können, Deshalb wird ihr Entwurf auch als 
Basis für die beschlossene Agenda angesehen. Dennoch hat 

das Parlament aufgrund seiner gesamtstädtischen 
Verantwortung den Agendaentwurf unterschiedlich stark 
verändert.“  

Berliner Lokale Agenda 21 S. 5 Vorwort von Gernot Klemm, Vorsitzender 
des Ausschusses  für Stadtentwicklung und Umweltschutz 

Neben vielen Verbesserungen (der Lesbarkeit und Stringenz aber auch 
inhaltlicher Art, genannt sei hier das Handlungsfeld Klima), fiel dabei 
auch manches unter den Verhandlungstisch, das den am Partizi-
pationsprozess Beteiligten am Herzen gelegen sein dürfte.  

Die Umwandlung des einstigen Handlungsfeldes „Berlin in der einen 
Welt – globale Verantwortung der Stadt“ (EW/GV) zur Querschnitts-
aufgabe geschah innerhalb dieser Turbulenzen seitens einer AG des 
zuständigen parlamentarischen Ausschuss ohne dass die entwick-
lungspolitischen Gremien und Netzwerke der Stadt daran noch hätten 
hinreichend beteiligt werden können.  

Auch wenn das den besonderen Umständen geschuldet und nachvoll-
ziehbar sein mag, hat das dazu beigetragen, dass bei der Umwandlung 
aufgetretene Mängel übersehen wurden. So wurde berichtet, dass in 
einem Handlungsfeld ursprünglich festgelegte Problembeschreibun-
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gen, Qualitätsziele und Maßnahmen zunächst zugunsten ihrer Präsens 
im Handlungsfeld „GV/EW“ gestrichen, nach dessen Umwandlung 
zur Querschnittsaufgabe aber in der Hektik des Geschehens versäumt 
worden sei, das Gestrichene wieder in das betreffende Handlungsfeld 
hinein zu nehmen. 

 

Nachhaltige Entwicklung ist selbst ein Entwicklungsprojekt 
Zum anderen muss konstatiert werden: 

Das neue Leitbild der (weltweit anzustrebenden) nachhaltigen Ent-
wicklung bricht mit der gewohnten Aufteilung in „Welten“ und 
„Sparten“ und zielt auf die Vereinbarkeit von Entwicklungsgerech-
tigkeit, nachhaltigem Wohlstand und Naturschutzbelangen weltweit. 

Das bedeutet besonders für lokale Akteure aus Politik, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft eine außerordentlich große Herausforderung.  

Alle „Seiten“ sind herausgefordert, Gewohntes zu überdenken und mit 
viel Mut, Mühe und Ausdauer neue Wege der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit zu finden und auszuprobieren. Dass dies für alle Be-
teiligten zunächst eine strukturelle Überforderung bedeutet, ist keine 
Überraschung. 

Dass das gute Zusammenwirken bei der Entwicklung einer zukunfts-
fähigen Metropole selbst ein „Entwicklungsprojekt“ ist, reflektiert das 
Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation“ Als 
(zu erreichendes) Qualitätsziel ist dort festgehalten: 

„Berliner Bürger sind nicht allein Betroffene politischer Ent-
scheidungen, sondern im Sinne von ‚aktiver Bürgerschaft’ für 

das Wohl der Stadt mitverantwortliche Akteure. Die Verwal-
tung empfindet sich als Dienst leistend für die Bürger und das 
Bürgerengagement als selbstverständlichen, weiter zu 

fördernden Bestandteil der Demokratie.  

Verwaltungsmodernisierung und Stärkung der bürgerschaft-
lichen Verantwortung sind zwei Seiten einer Medaille. Dabei 

ist der Verwaltung bewusst, dass sie den Bürgern die Mög-
lichkeit der Beteiligung näher bringen muss. Die in Partizi-
pationsprozessen eingebrachten Anregungen sind aufzu-

nehmen und in die Abwägung einzubeziehen. Negative Prüf-
ergebnisse bedürfen einer nachvollziehbaren Begründung, 
um die Motivation zur Beteiligung auch langfristig zu erhalten. 

Berliner Agenda 21 S. 31   

Dies gilt es im Blick zu behalten, wenn im Folgenden nach Präsens der 
LA Querschnittsaufgabe „EW/GV“ in den Handlungsfelder der Ber-
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liner LA21 dem Stand der Umsetzung und  möglichem bzw. not-
wendigem Ergänzungsbedarf  gefragt wird. 

 „Wirklich entscheidend für die Zukunft des Agendaprozesses 
sind aber aus unserer Sicht nicht einzelne sachliche Diffe-

renzen – die immer nur eine Momentaufnahme in einem 
langjährigen Diskussionsprozess darstellen – sondern die 
Frage, ob es den Agendaaktiven in den verschiedenen 

Akteurskategorien gelingt, ein dauerhaftes Bündnis herzu-
stellen, das die notwendigen Schritte zur zukunftsfähigen 
Gestaltung Berlins konsequent und dauerhaft vorantreibt.“ 

Berliner Lokale Agenda 21 S. 5 Vorwort von Gernot Klemm, Vorsitzender 
des Ausschusses  für Stadtentwicklung und Umweltschutz 

 

A) Präsens und 
Fortschreibungsbedarf …  
… der Querschnittsaufgabe „Berlin in der Einen 
Welt – globale Verantwortung der Stadt“ in 
Berlins lokaler Agenda 21  

Die von Rio 1992 ausgegangene Verpflichtung zur Wahrneh-
mung von Verantwortung für künftige Generationen ist (…) 

entsprechend der Leitlinie „global denken, lokal handeln“ 
auch in Berlin Grundlage künftiger Entscheidungen“  

 

1. In der Allgemeinen Ortsbestimmung 

Im Vorwort des Parlamentspräsidenten, der Einleitung des zu-
ständigen Parlamentsausschusses, der allgemeinen Selbstverortung 
und insbesondere der Bestimmung der Querschnittssaufgaben treten 
die globalen Aspekte und Dimensionen einer  Berliner Nachhaltig-
keitsperspektive ausgesprochen deutlich hervor.   

1.1. Im Vorwort des Parlamentspräsidenten: 

So erklärt der damalige Präsident des Abgeordnetenhaus die Zu-
kunftsfähgkeit Berlins mit der Notwendigkeit, seinen globalen „Fuß-
abdruck“ Berlins zu minimieren: 

„Für die Aufrechterhaltung des derzeitigen Lebens-
standards der 3,39 Millionen Berlinerinnen und Berliner 
wäre eine Fläche von insgesamt 15.040.759,14 Hektar 

erforderlich. Dies entspricht dem 168fachen der zur 
Verfügung stehenden Stadtfläche und 40 Prozent der 
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Gesamtfläche Deutschlands. Würden alle Menschen 

dieser Erde nach diesem Standard leben wollen, reichte 
die nutzbare Fläche unseres Planeten nur für eine 
Bevölkerung von 1,6 Milliarden Menschen.  Auf unserem 

Planeten leben aber 6.6 Milliarden  Männer, Frauen und 
Kinder. Nach neusten UN-Prognosen wird die Zahl bis 
zum Jahr 2050 auf 9,2 Milliarden ansteigen. (…) Mit der 

(…) Lokalen Agenda 21 manifestiert das Berliner 

Parlament seinen politischen willen, die Hauptstadt 
Deutschlands (...) nachhaltig zu entwickeln“  

Walter Momper, Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

1.2. Innerhalb der Beschlussempfehlung des Abgeordn etenhauses  

„Die zunehmend globalisierte Welt ist von dem Widerspruch geprägt, 
dass die Probleme der Menschheit zunehmen und gleichzeitig die 
Steuerungspotenziale der Nationalstaaten abnehmen. Zu den größten 
Problemen zählen Unterentwicklung, Armut und Hunger, instabiles 
Finanz- und Währungssystem, Übernutzung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Wie die Weltgemeinschaft 1992 in Rio des 
Janeiro richtig formuliert hat, können diese Probleme nur gelöst 
werden, wenn sich alle gesellschaftlichen Akteure von der 
kommunalen bis zur globalen Ebene ihre Verantwortung für die 
weltweite Entwicklung der Menschheit wahrnehmen“ (...) 

„Die demokratisch legitimierten Entscheidungsträger müssen mit 
Hilfe von politischrechtlichen Instrumenten die Rahmenbedingungen 
für Bürger und Unternehmen überall dort ändern, wo es ohne diese 
Rahmensetzung zu einem Marktversagen und zu Fehlentwicklungen 
kommt. Hierdurch soll eine aktive, und freie Entwicklung aller 
Gesellschaftsmitglieder weltweit ermöglicht und die Dominanz 
einzelner Interessensgruppen verhindert werden.“ 

Berliner Lokale Agenda 21, S. 6; Beschlussempfehlung des 
Abgeordnetenhaus, Begründung. 

 

„Das Ziel der Berliner Agenda 21 ist es, unsere Stadt 
zukunftsfähig zu machen. Die Politik soll so gestaltet werden 
und das Verhalten der der Menschen soll sich so verändern, 
dass auch künftige Bewohner/innen gute Lebensbedingungen  
in der Stadt vorfinden und heute und in Zukunft  nicht auf 
Kosten der nächsten Generationen oder der armen Länder des 
Südens leben.   

Berliner Lokale Agenda 21, S. 6-7; Beschlussempfehlung des 
Abgeordnetenhaus Vorwort 
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1.3. In der Bestimmung des Leitbildes: 

„Die vorliegende Lokale Agenda 21 Berlin orientiert sich an 
Beschlüssen, die die Weltgemeinschaft, die EU, der Bund, 
viele Bu8desländer, Kommunen und Berliner Bezirke zur 

nachhaltigen Entwicklung gefällt haben, u.a. der Agenda 21, 
der Erdcharta, Charta von Aalborg, der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung, (…) den Beschlüssen der  

Kirchen und NGOs“ (…) Der Lokale Agenda 21 Prozess in 
Berlin (…) geht über politische Routineaufgaben hinaus und 
betrifft die Lebensqualität in verschiedenen Teilen der Welt 

und zukünftiger Generationen. (…) 

1.4. In der Bestimmung der Querschnittsaufgabe EW/G V: 

„Die wechselseitige internationale Abhängigkeit der Länder 

hat in Rio de Janeiro 1992 zu der Einsicht geführt, dass alle 
Menschen und Akteursgruppen von der lokalen bis zur 
globalen Ebene in der Verantwortung für eine zukunftsfähige 

Entwicklung der Menschheit und der Erde stehen. 

 (…) 

[trotz beschränkter Kompetenzen eines Bundeslandes] … 

müssen auch in Zukunft alle Möglichkeiten der Öffentlich-
keitsarbeit genutzt werden, um den Bürgern der Stadt zu 
verdeutlichen, dass die Menschheit nur eine Erde hat, auf der 

wir nur dann dauerhaft friedlich miteinander leben können,  
wenn die immer größer werdende Verteilungsungerechtigkeit 
allmählich verringert wird. Daher müssen auch alle politischen 

Entscheidungen darauf überprüft werden, welchen Einfluss 
sie auf die globale Entwicklung nehmen.  

(…) 

Es ist zu befürchten, dass aufgrund der immer noch 
zunehmenden Übernutzung der natürlichen Ressourcen viele 
hundert Millionen Menschen keine Grundlage für ein 

menschenwürdiges Leben in ihren Heimatländern sehen und 
die Welt daher mit einer neuen Völkerwanderung rechnen 
muss. Eine friedliche Integration von so großen 

Migrationswellen hat es in der menschlichen Geschichte 
bislang nicht gegeben. die daraus erwachsenen Folgen für 
unsere wirtschaftliche und politische Entwicklung schön zu 

reden, wäre naiv du grob fahrlässig. So ist Entwicklungs-
zusammenarbeit zugleich Weltinnen- und Friedenspolitik.  

Die vorliegende Agenda spricht sich daher für eine Doppel-

strategie aus, die die Menschen in ihren Heimatländern bei der 
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Entwicklung unterstützt und die hier lebenden Menschen 

integriert. 

Berlin hat einzigartige Voraussetzungen, um sich als welt-
offene Metropole für die Perspektive der Einen Welt 

einzusetzen: in keiner anderen Stadt in Deutschland gibt es so 
viele aktive Initiativen, Vereine, Nichtregierungsorgani-
sationen, Netzwerke, Städtepartnerschaften, Migrant(inn)en-

organisationen,  Sprach- und Kulturvielfalt, eine internationale 
Studierendenschaft   und ein sehr ausgeprägtes 
multikulturelles Leben.  

Hierzu kommen (…) die Botschaften und Konsulate, 
politischen Stiftungen, sowie nationale und internationale 
Institute und Wirtschaftsverbände. Dies alles sollte in seiner 

Gesamtheit als Bereicherung der Stadt und als positives 
Potenzial angesehen werden.  

Dort, wo Entwicklungszusammenarbeit  und internationale 

wirtschaftliche Kooperationen (…) stattfinden, sollten die in-
ternationalen ökonomischen, ökologischen und sozial-
kulturellen Standards (der Vereinen Nationen) eingehalten 

werden. Die organisatorische und/oder finanzielle 
Unterstützung von Hilfsprojekten wird entsprechend der 
Berliner Möglichkeiten fortgeführt.  

 

FAZIT  
Ohne Übertreibung lässt sich resümieren, dass im bisher Vor-
gestellten der weltweite Kontext der Berliner Agenda 21 bzw. die 
globalen Dimensionen und Aspekte als ein zentrales Element der 
zukunftsfähigen Entwicklung Berlins wahrgenommen werden.  

Änderungsbedarf 

Die rot markierte Passage schließt aus Zusammenhängen von  Um-
weltzerstörungen in fernen Ländern aufgrund einer nicht nach-
haltigen Entwicklung des Rohstoff- und Güterbedarfs Berlins, eine 
„Gefahr großer Migrationswellen“ mit negativen Folgen für 
„unsere“ wirtschaftliche und politische Entwicklung. Es wird  ein 
öffentlicher Diskurs über die Angemessenheit dieser Formulierung 
empfohlen an denen die Entwicklungs- und migrationspolitisch 
engagierten Initiativen und Netzwerke sowie entsprechende Fach-
stellen im Senat und den Bezirken  (Intergrationsbeauftragte, LEZ) 
beteiligt sind. Es wird zu bedenken gegeben, dass Existenzverlust 
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aufgrund von Umweltzerstörung bereits ein gemeinsames Problem 
der von dieser Entwicklung Betroffenen und der für sie Mitver-
antwortung Tragenden ist, bevor dies Integrationsprobleme schafft 
und dass in die Bestimmung des „Wir“ (die Leitragenden der 
Entwicklung) die Umweltflüchtlinge als derzeit Hauptbetroffene 
dieses Zusammenhangs einbezogen werden sollten. 

 

Ergänzungsbedarf  

1. Ergänzungsbedarf Bezüge zur Kolonialgeschichte 

Es fällt allerdings das Fehlen von Bezügen zur deutschen Kolo-
nialgeschichte auf, für die es in Berlin zahlreiche Spuren gibt. Es 
wird ein öffentlicher Diskurs darüber empfohlen, in wie weit 
die Vergegenwärtigung von geschichtlichen Wurzeln fehlender 
Entwicklungsgerechtigkeit eine als notwendiges Bildungsziel 
erkannte Wahrnehmung sozialer Verantwortung für eine 
gemeinsame Zukunftsbewältigung im gemeinsamen Treibhaus 
Erde befruchten kann. Für eine solche Diskussion spricht das 
steigende Interesse für die Notwendigkeit einer Aufarbeitung 
der deutschen Kolonialgeschichte, der steigenden Zahl von 
Veröffentlichungen, Bildungsinitiativen, einschlägiger Stadt-
führungen oder Initiativen zur Umbenennung von Straßen, die 
nach Helden der Kolonisation benannt sind Es steht die Frage, 
inwieweit Ziele dieser Initiativen in ein erweitertes 
Selbstverständnis der  Berliner Lokalen Agenda eingearbeitet 
werden sollten. 

2. Ergänzungsbedarf Interaktionen für Zukunftsfähig keit 

Das sich aus der Internationalität in den persönlichen Verhält-
nissen eines Großteils der Berliner Bevölkerung ergebende 
Reichtumspotenzial ist in der Berliner LA21 hervorgehoben.  
Aber es bleibt einer Fortschreibung der Agenda vorbehalten, 
daraus Leitideen, Qualitätsziele, Maßnahmen und Projekte 
abzuleiten wie etwa der Aufbau von Agenda- oder Nach-
haltigkeitspartnerschaften mit Institutionen und Persönlich-
keiten in den Herkunftsländern (bei Studierenden u. a., Hei-
matländern). 
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3.  Präsenz und Fortschreibungsbedarf der 
Querschnittsaufgabe EW/GV in den sieben 
Handlungsfeldern  

 

3.1. Handlungsfeld „Das soziale Leben in der Stadt gestalten“  

Präsenz der Querschnittsaufgabe 

Weder in der Problembeschreibung und den Leitbildern, noch in 
den Qualitäts- und Handlungszielen oder Maßnahmen sind 
globale Bezüge auszumachen. Einzige Ausnahme: im Teilbereich 
„Erfolgreiche Migration“  heißt es: 

In Interkulturellen Gärten erhalten Einwanderer und Spätaus-

siedler gemeinsam mit Einheimischen die Gelegenheit, ihre 
Traditionen und Besonderheiten der Gartengestaltung zu 
erhalten und sich kulturell näher zu kommen.  

 

Ergänzungsbedarf (Gestaltung des sozialen Lebens) 

Ergänzungsbedarf Problembeschreibung / Ausgangslage : 

o Evt. Vergleichszahlen mit Großstädten in ärmeren Welt-
regionen,  

o Notwendigkeit der Aufnahme von  Flüchtlingen. 
o Notwendigkeit eines erweiterten Begriffs von Integration 

(Integration in die sich wandelnde Weltgesellschaft) 
o Notwendigkeit internationaler Städtezusammenarbeit  

 

Ergänzungsbedarf Leitbild, Qualitätsziele / anzustr ebendes 

Selbstverständnis: 

o Nähere Bestimmung der Weltoffenheit Berlins mit Bezügen 
auf Herkunftsländer Berliner Bürger/innen 

o Integration in eines sich rapide verändernde Weltgesell-
schaft wird allgemein und bei allen lokalen Aufgaben als 
zentrale Aufgabe betrachtet. 
Gesundheitsvorsorge und humane Versorgung  ist Gegen-
stand solidarischer Zusammenarbeit von Städten in Nord 
und Süd . In diesem Sinne sollte Berlin im Gesunde Städte 
Netzwerk1 wirken 

o Die gesundheitliche Versorgung durch ihre Verfolgung 
traumatisierter Flüchtlinge  ist Ehrenaufgabe der Stadt 

o Sportvereine unterhalten internationale Nachhaltigkeits-
partnerschaften 

                                                 
1 . http://www.gesunde-staedte-netzwerk.hosting-kunde.de/ 
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o Sensibilisierung für Aufgaben einer „sozialen Stadt“ in 
ärmeren Ländern und die Notwendigkeit einer soli-
darischen Städtezusammenarbeit  ist selbstverständlicher 
Teil der Schul- und Universitätsausbildung, sowie  

Ergänzungsbedarf Handlungsziele/ Was soll konkret e rreicht 

werden? 

Qualitative und Quantitative Festlegungen entsprechend der 
Qualitätsziele 

 

3.2. Bürgerschaftliches Engagement und Partizipatio n 

Präsens der Querschnittsaufgabe 

Weder in der Problembeschreibung und den Leitbildern, noch 
in den Qualitäts- und Handlungszielen oder Maßnahmen sind 
globale Bezüge auszumachen. 

 

Ergänzungsbedarf Bürgerschaftliches Engagement 

1) Ergänzungsbedarf Problembeschreibung / Ausgangsl age: 

o Vielfalt der entwicklungspolitischen Institutionen der Stadt 
sollte als Feld der Mitwirkung an der Zukunftsgestaltung 
Berlins Erwähnung finden  

o Hervor gehoben werden sollte die Notwendigkeit der 
Bürgermitwirkung bei der Wahrnehmung globaler Ver-
antwortung der Stadt, durch Mitwirkung an der Gestaltung 
internationaler Nachhaltigkeitspartnerschaften insbeson-
dere bei Städtepartnerschaften, internationalen Städteta-
gungen, dem  Gesunde Städte Netzwerk2, dem Metropolis 
Netzwerk3 oder dem Klimabündnis Europäischer Städte mit 
den Völkern des Regenwaldes. Empfohlen wird auch eine 
Kooperation mit Initiativen des Transition Town Move-
ment4,  (Bewegung die auf Bürgerengagement mit dem Ziel 
der Verabschiedung und Umsetzung kommunaler Energie-
wende Strategien)  

o Notwendigkeit bürgerschaftlicher Mitwirkung bei der Be-
stimmung und Umsetzung entsprechender Bildungsauf-
gaben (Sensibilisierung, Aufklärung, Begegnung)  

 

 

                                                 
2 http://www.gesunde-staedte-netzwerk.hosting-kunde.de/ 
3 http://www.metropolis2008.org/deutsch/international-metropolis-project/index.php 
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Transition_Towns 
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2.)  Ergänzungsbedarf HF „Bürgerschaftliches Engage ment“    
      Leitbild, Qualitätsziele / anzustrebendes Sel bst-  
      verständnis: 

o Beim Qualitätsziel „Teilhabe an Gesellschaft“ werden die 
internationalen Dimensionen und Aspekte  explizit hervor-
heben 

o Das aus persönlichen Beziehungen zu Herkunfts- und Ur-
laubsländern oder auch internationalen Geschäftsbezieh-
ungen, wissenschaftlichen Beziehungen, Studienreisen usw. 
hervorgehene Potenzial für städtische Nachhaltigkeits-
partnerschaften, internationale Bildungsprojekte für nach-
haltige Entwicklung usw. wird in hinreichendem Maße ein-
gebracht wahrgenommen und genutzt. 

o Festlegung von Qualitätszielen (Fortschrittsindikatoren) für 
die Partizipation an Festlegung und Umsetzung entwick-
lungspolitischer Bildungsarbeit, der Ausgestaltung von in-
ternationalen Partnerschaften und Aktivitäten für Nachhal-
tigkeit (wie z.B. das Klimabündnis europäischer Städte mit 
den Völkern des Regenwaldes) 

 

2.) Ergänzungsbedarf HF „Bürgerschaftliches  Engage ment“  
     Handlungsziel / Maßnahmen   

Es wird folgende Ergänzungen empfohlen:  

o „Im Senat und den Bezirken arbeiten zentrale, mit ausreichend 
Mittel und Kompetenzen ausgestattete  Agenda 21 Beauftragte 
sowie in allen Senats- und Bezirksamtsabteilung bestimmte LA21 
Kontaktpersonen aktiv an der Einbeziehung von Bürger/innen bei 
der Umsetzung und – zu gegebenen Zeiten – Neubestimmung der 
Querschnittsaufgabe EW /GV.“ 

o „Zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagement bei der 
Wahrnehmung globaler Verantwortung der Berlins stehen für 
jedes Handlungsfeld  bei den entsprechenden Senatsverwaltungen 
(Wirtschaft, Bildung, Verkehr …) Mittel für Bildungsprojekte, 
für die Einbeziehung wissenschaftlcher Kompetenzen usw. zur 
Verfügung (Anhaltspunkt der Diskussion sollte der NGO-Topf 
der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit über 25.000 
Euro im Jahr sein, dessen Verdopplung der Berliner 
entwicklungspolitische Ratschlag fordert.“  
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3.3.  Handlungsfeld „Verkehr/ Mobilität“  

Präsens der Querschnittsaufgabe  

In der Selbstverständnis- und der Problembeschreibung  des 
Handlungsfeldes werden die globalen Aspekte und 
Dimensionen lokaler Nachhaltigkeit nicht explizit erwähnt. 
Gleiches gilt für die Festlegung der Leitbilder und der 
Qualitätsziele (wo wollen wir hin?)   

Bei den als Fortschrittsindikatoren geltenden Handlungszielen 

heißt es unter dem zweiten Punkt 

o Senkung der verkehrsbedingten Klimagasemissionen um 
15% bis 2020 und um 25%  bis 2030 (bzw. eines ent-
sprechenden Energieäquivalents) jeweils gegenüber 
1990. 

 

Ergänzungsbedarf „Verkehr / Mobilität“ 

1.) Ergänzungsbedarf Problembeschreibung Ausgangsla ge 

Es wird eine öffentlicher Diskurs zur Frage empfohlen, in wie 
weit die Agenda die weltweite Entwicklung des KFZ- und 
Flugverkehrs thematisieren und nach ökologischen Grenzen 
des weltweiten Wachstums und Entwicklungsgerechtigkeit auf 
dem Gebiet fragen sollte, und welche Schlüsse für  die globale 
Verantwortung der Stadt sich daraus ergeben.  

2.) Ergänzungsbedarf HF „Verkehr / Mobilität“ Leitb ild  

Es wird ein öffentlicher Diskurs der Frage empfohlen, in wie 
weit das Leitbild durch das der Klimagerechtigkeit, eines ho-
hen Problembewusstseins der Notwendigkeit einer Reduktion 
von verkehrsbedingten Emissionen entsprechend des oben er-
wähnten  Handlungsziels ergänzt und dabei die Ökobilanz bei 
der Herstellung und dem Transport der der  für das Berliner 
Verkehrsgeschehen  notwendigen  Verkehrsmittel und Roh-
stoffe Berücksichtigung finden (Bildungsaufgabe) Außerdem 
sollte als Leitbild der Zukunftsgestaltung die Erforschung und 
Umsetzung von Möglichkeiten entsprechender Maßnahmen 
genannt sein.  

3.) Ergänzungsbedarf HF „Verkehr / Mobilität“ Quali tätsziel  

Als Qualitätsziel sollte genannt sein, dass in einer zu be-
stimmenden Zeit ein Index für Klimagerechtigkeit der Auto-
mobildichte Berlins sowie für die Umweltfreundlichkeit des 
gesamten Soffkreisläufe Berliner Verkehrsmittel (Herstellung 
und Betrieb) erstellt ist und Maßnahmen zur  Angleichung an 



 

 

16 

das ermittelte Soll ergriffen werden. Außerdem: Klima- bzw. 
Nachhaltigkeitspartnerschaften zu Verkehrsfragen mit als Qua-
litätsmaßstab für  die zukunftsfähige Entwicklung Berlins  

4) Ergänzungsbedarf HF „Verkehr / Mobilität“   
    Handlungsziele und Maßnahmen  

Als Handlungszeile und Maßnahmen wären Zahlen  und Qua-
litätsindikatoren für Maßnahmen zu Erreichung  der (zu ergän-
zenden) Qualitätsziele entsprechend der (zu ergänzenden) 
Leit-bilder zu nennen (Zahl und Umfang von  Agendapartner-
schaften/Verkehr, Präsenz im Schuluntericht und an den 
Universitäten, institutionelle  Verankerung der Maßnahmen 
und Definition von Leitprojekten und deren nachhaltige 
Unterstützung 

 

 

3.4. Handlungsfeld Berlin in der märkischen Landsch aft  

 Präsens der Querschnittsaufgabe  

In der Problembeschreibung gibt es keinen Bezug auf die Quer-
schnittsaufgabe EW/GV 

Im Leitbild heißt es lediglich an einer Stelle:  

„Als Gegengewicht zur Globalisierung hat sich Berlin mit 
Brandenburg auf seine Potenziale besonnen.“ 

Berliner Agenda 21 S. 42 

Bei der Bestimmung der  Qualitäts- und Handlungsziele sowie der 
zu ergreifenden Maßnahmen sind keine Bezüge zu den globalen As-
pekten und Dimensionen lokaler Nachhaltigkeitsstrategien for-
muliert. 

Ergänzungsbedarf HF „Berlin in der märkischen Lands chaft“ 

1. Ergänzungsbedarf Problembeschreibung  

Es wird eine öffentliche Diskussion der Frage empfohlen, in wie 
weit in der Problembeschreibung die  Situation von Berlin und Um-
land im weltweiten Kontext eingeordnet werden kann. Es könnte 
beispielsweise herausgearbeitet werden, in wie weit und in welcher 
Weise Probleme der Berliner Stadt-Land-Beziehungen wie Res-
sourcenübernutzung, mangelnde Klimafreundlichkeit und soziale 
Standards bei der Produktion und dem Transport landwirt-
schaftlicher Güter) auch globaler Natur sind. Dazu  würden etwa  
Hinweise zählen,  dass die derzeitigen Stadt-Land-Beziehungen 
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heute die Möglichkeiten einer sozial und ökologisch zukunfts-
fähigen Regionalentwicklung einschränken sowohl im globalen 
Norden als auch im globalen Süden einschränken. Es könnte bei-
spielsweise erwähnt werden, dass die Regionalentwicklung unter 
Einschluss einer Großstadt sowohl im globalen Norden als auch im 
globalen Süden eine große Herausforderung ist, die Zusammen-
arbeit und gegenseitige Hilfe über Länder- und Kontinentgrenzen 
hinweg als sinnvoll erscheinen lassen.  

 

2.Ergänzungsbedarf HF „Berlin in der märkischen Lan d-
schaft“ Leitbild, Qualitäts- und Handlungsziele, Ma ßnahmen 
und Projekte  

Hier sollte ergründet werden, in wie weit bei den Punkten „öko-
logischer Landbau“ und nachhaltige Ressourcennutzung bei der Pro-
duktion und dem Transport landwirtschaftlicher Güter auch die 
globalen Aspekte und Dimensionen Berliner Stadt-Land-Beziehun-
gen Berücksichtigung finden sollten. Insbesondere würde das die 
Frage nach konkreten Ziele und Maßnahmen der Sensibilisierung 
und Aufklärung (Bildung) im außerschulischen und schulischen 
Bereich, den Hochschulen, Verbänden, der Fortbildung usw. 
benannt werden. Das Qualitätsziel : „Der Flächenverbrauch in Berlin 
ist auf ein nachhaltiges Maß gesenkt“ (S. 46) sollte ergänzt werden, 
durch das Ziel, dass auch der Ökologische Fußabdruck Berlins  auf 
ein nachhaltiges Maß gesenkt werden soll.  

 

3.5. Energie- und Klimaschutzpolitik  

Präsens der Querschnittsaufgabe 

In der Problembeschreibung ist die globale Perspektive sogar do-
minant: 

Der drohende Klimawandel ist eines der größten glo-

balen Umweltprobleme. Die Konzentration von Treib-

hausgasen in der Atmosphäre nimmt seit der Industri -

alisierung permanent zu, Ursache ist die Nutzung vo n 

Kohle, Öl und Gas. Die Verursacher sind in erster L inie 

die Industriestaaten, die einen erheblichen Teil ih res 

Wohlstandes durch den Einsatz fossiler Energieträge r 

erreicht haben. Demgegenüber sind vor allem die 

wenig entwickelten Staaten der Erde die Betroffenen  

der Folgen des prognostizierten Klimawandels, der –  

je nach Region – durch zunehmende Wüstenbildung 

und steigende Meeresspiegel aber auch Erwärmung 

gekennzeichnet ist. Damit einhergehen geringere 
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Entwicklungschancen aber auch Verlust der 

natürlichen Lebensgrundlagen, in der Folge kommt es  

vermehrt zu Migrationsbewegungen. 

Energie und Klimaschutzpolitik, die durch einen kom -

plexen Ursache-Wirkungszusammenhang miteinander 

verbunden sind, sind eine weltweite Aufgabe. Ihr mü s-

sen sich vor allem die Regionen mit hohem Energie-

verbrauch stellen. Dies gilt auch für Berlin, das i m 

Jahr 2000 7,5 t CO2 pro Kopf emittierte, obgleich d as 

globale Klimasystem bei 6 Mrd. Menschen nur etwa 2 t 

pro Kopf ohne Änderungen verträgt. Daher ist die er -

folgreiche Energie- und Klimaschutzpolitik des Land es 

verstärkt fortzusetzen. Folgende Probleme stellen d ie 

bisherige Energieerzeugung und -nutzung in Frage: 

1. Aufgrund menschlicher Einwirkungen seit Beginn 

der Industrialisierung verändert sich das Klima glo bal 

sowie regional. 

2. Durch die schnelle wirtschaftliche Entwicklung d er 

bevölkerungsreichen Staaten (insbesondere China 

und Indien) und die ineffiziente Nutzung der Energi e-

ressourcen werden die nichtregenerativen Energie-

träger, insbesondere Öl und Gas, noch in diesem 

Jahrhundert nahezu erschöpft sein. 

3. Bereits in der ersten Hälfte des Jahrhunderts  
Jahrhunderts werden daher die Energiepreise weit 

drastischer steigen als dies bereits heute der Fall  ist. 

4. 80 % der bekannten Erdölreserven liegen in poli-

tisch instabilen Regionen. Eine sichere Versorgung ist 

daher nicht garantiert. 

5. Die energetische und damit wirtschaftliche 

Abhängigkeit von Öl und Gas lässt Kriege um diese 

Energieträger immer wahrscheinlicher werden. 

(…) 

Die wesentlichen Verursacher der CO2-Emissionen 

und der Energieverschwendung sind in den Industrie-

staaten beheimatet, so auch in Berlin: der schlecht e 

Wärmeschutz der Gebäude, die ineffizienten Fahrzeu-

äge und die zum Teil immer noch ineffizienten Elekt ro-

geräte. 

 
Im Leitbild sind die globalen Bezüge allerdings nicht erwähnt 

Als Qualitätsziele sind globale Dimensionen und Aspekte  unter  
den Punkten  4.  und 5:  
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„Berlin reduziert die wirtschaftliche Abhängigkeit von 

den Öl exportierenden Staaten und leistet damit 

zugleich einen Beitrag zum Weltfrieden . Berlin 

orientiert seine Politik an den Zielen und Strategi en 

(…) des „Klimabündnis europäischer Städte mit den 

indigenen Völkern Amazoniens“ 

Berliner Lokale Agenda 21 S. 51 

 
Die als Handlungsziele definierten Minderungsziele 
berücksichtigen  Maßstäbe der internationalen Klimagerechtigkeit  

„Bis 2020 sollen die CO2 Emissionen mindestens um 

40%, bis 2030 um 50% reduziert werden. Bis zum Jahr  

2050 wird entsprechend der Energie-Enquete des 

Bundes-tages 2002 eine Reduzierung um 80 % 

angestrebt. Basisjahr ist immer das Jahr 1990.“ 

Berliner Lokale Agenda 21 S. 52 

 Die globalen Dimensionen und Aspekte der unter dem Punkt 
„Lebensstil und Konsumverhalten“ definierten Handlungsziele 
wurden an einem Beispiel benannt: 

Auch der Lebensstil und das Konsumverhalten beein-

flussen den Klimawandel. Ein weiteres Ziel ist dahe r 

der Verzicht auf die Verwendung von 

nichtzertifiziertem Tropenholz. 

Berliner Lokale Agenda 21 S. 52 

Die auf die Initiative Berlins auf nationaler und europäischer 
Ebene orientierten sowie die als eigene Aufgabe bestimmten 
Maßnahmen berücksichtigen, insofern sie auf eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen zielen, implizit die als globale Verant-
wortung der Stadt definierten Problembeschreibungen, Leitbilder 
und Ziele.  

Maßnahmen, die explizit auf das Klimabündnis mit den indigenen 
Regenwaldvölkern, einem verantwortlichen Verbraucherverhalten 
und der  „Wissensvermittlung“ im Sinne eines „globalen Lernens“ 
gerichtet wären, kommen nicht vor.  

Änderungsbedarf HF Klima 

Der folgende Passus definiert lediglich eine „Orientierung“ am 
Klimabündnis.:  

Berlin orientiert seine Politik an den Zielen und 

Strategien (…) des „Klimabündnis europäischer Städt e 

mit den indigenen Völkern Amazoniens“ 

Berliner Lokale Agenda 21 S. 51 
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Notwendig aber wäre eine aktive Mitgestaltung des Klima-
Bündnisses und die Formulierung entsprechender Fortschritts-
indikatoren, Maßnahmen und Projekte.  

 

Ergänzungsbedarf  HF Klima 

1.) Ergänzungsbedarf Problembeschreibung 

o Eingefügt sollten neuere Erkenntnisse der Klimaforschung ins-
besondere über Auswirkungen des Klimawandels auf so ge-
nannte „Entwicklungs- und Schwellenländer sowie über den 
Handlungsdruck der sich aus Grundsätzen globaler Klimage-
rechtigkeit ergeben.  

o Neu aufgenommen und mit Zahlen belegt werden sollte auch 
die Tatsache, dass für die Herstellung und den Transport der in 
Berlin verbrauchten Waren in anderen Weltregionen (etwa in 
China) Treibhausgase emittiert werden. 

2.) Ergänzungsbedarf HF Klima Leitbild  

o Das Leitbild der Befriedigung von Grundbedürfnissen der 
Energiedienstleistungen „ ohne hierbei die natürlichen Lebens-
grundlagen zu gefährden“  sollte durch die explizite Nennung 
der Tatsache präzisiert werden, dass sich vom Berliner 
Energiekonsum gefährdete Lebensgrundlagen zu einem nicht 
geringen Teil in entfernte Regionen der Welt befinden.   

o Aufgenommen werden sollte ebenfalls eine vorbildliche Rolle 
im Klimabündnis, beim internationalen Technologietransfer, 
bei klimarelevanten Aktivitäten des globalen Lernen und des 
internationalen  Austausches. 

3.) Ergänzungsbedarf HF Klima  
     Qualitätsziele / Handlungsziele  

Es wird eine öffentliche Diskussion empfohlen, in wie weit die CO2 

Reduktionsziele ergänzt werden sollten durch  

o Festlegungen in Richtung internationaler Klimaschutzdialoge 
und –zusammenarbeit,  

o Technologie- und Wissenschaftstransfer sowie  

o schulische und außerschulische Aufklärung / Sensibilisierung 
und Aktivierung im Rahmen einer Klimaschutz-Bildungsof-
fensive  

o Es werden  Maßstäbe und Strategien für einen klimafreundli-
chen Konsum im Land Berlin erarbeitet und festgelegt 
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4.) Ergänzungsbedarf HF Klima Maßnahmen 

Für die zu ergänzenden Qualitäts- und Handlungsziele sollten ent-
sprechende Maßnahmen festgelegt werden.  Dies gilt insbesondere 
für das Feld der Wissenschaft und Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung / der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in 
Berlin  und die Ausgestaltung der Berliner Mitgliedschaft im Kli-
mabündnis. 

Die in der Agenda auf S. 54 unter Punkt 3. genannte Maßnahme 
aus dem vom Abgeordneten beschlossenem Programm „Weg von 
fossilen Energieträgern – Umweltschutz schafft Arbeit“, in dem eine 
„konsequente umweltorientierte Beschaffung aller öffentlichen 
Einrichtungen“ gefordert wird, sollte die bei der Produktion und 
dem  Transport der beschafften Güter bewirkten Emission von CO2  

berücksichtigt werden. 
 
 

 

3.6. Wirtschaften und Arbeiten  

          Den Standort stärken und Teilhabe fördern  

 

Präsens der Querschnittsaufgabe  

Problembeschreibung  

Es sind keine EW/GV - Bezüge hergestellt. 

Leitbild 

Als wirtschaftspolitische Ziele einer sozial-ökologischen Marktwirt-
schaft, bei der Politik mit den Instrumenten der Wirtschafts-, Sozial- 
und Umweltpolitik Marktversagen verhindert wurden unter 
anderem genannt: 

„… außerwirtschaftliches Gleichgewicht und Entwick-

lungszusammenarbeit“ 

 

Das im Teilbereich „Qualitatives Wachstum“ bestimmte Leitbild 
nimmt folgendermaßen Bezug zur Querschnittsaufgabe EW/GV: 

 

Einerseits ist die Forderung nach einem größtmöglichen 

stetigen wirtschaftlichen Wachstum angesichts der globalen 

Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen nicht 

zukunftsfähig. Andererseits fehlte einem bewussten Verzicht 

auf eine weitere wirtschaftliche Entwicklung und damit der 
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Steigerung von Einkommen und umfassendem Erhalt des 

Wohlstandsniveaus die Akzeptanz in der Bevölkerung. 

Daher geht die vorliegende Agenda von der Leitidee eines 

quali-tativen Wachstums aus, in der die Steigerung der Res-

sourcenproduktivität ständig über dem wirtschaftlichen 

Wachstum liegen muss, so dass der Verbrauch der 

natürlichen Ressourcen jährlich zurückgeht. 

Berliner Agenda 21 S. 59 

Das im Teilbereich „Qualitatives Wachstum“ bestimmte Leitbild 
nimmt folgendermaßen Bezug zur Querschnittsaufgabe EW/GV: 

Meldungen über inhumane Arbeitsbedingungen in entfernten 

Produktionsländern wie auch bei heimischen Billiganbietern 

sollten langfristig zu bewussterem Verbraucherverhalten 

führen. 

Berliner Agenda 21 S. 65 

Die in den Teilbereichen „Stärkung der regionalen Wirtschaftskreis-
läufe“ „Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Bildungsstandortes“, 
„Schaffung von Arbeitsplätzen durch Verteilung der Arbeit“, Finan-
zierung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit“ und  „Gestaltung der Informa-
tionsgesellschaft“ bestimmten Leitbilder enthalten keinen Bezug zur 
Querschnittsaufgabe EW/GV.  

 

Ergänzungsbedarf HF Wirtschaften und Arbeiten: 
Qualitäts- und Handlungszielen / Maßnahmen   

Die im Teilbereich „qualitatives Wachstum“ genannten Qualitäts-
ziele und Maßnahmen enthalten keine Bezüge zur Querschnittsauf-
gabe EW/GV 

Als Handlungsziele sind u. a. festgelegt.  

Die Ressourcenproduktivität wird bis 2015 verdoppelt 
(gegenüber 1990) und bis 2030 um den Faktor 4 erhöht. 

Die in den Teilbereichen „Stärkung der regionalen Wirtschafts-
kreisläufe“, „Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Bildungs-
standortes“ und „Finanzierung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit“ 
genannten Qualitätsziele, Handlungsziele und Maßnahmen enthalten 
keine Bezüge zur Querschnittsaufgabe EW/GV 

Die im Teilbereich „Verbraucherverhalten“ genannten Qualitäts-
ziele, und Maßnahmen enthalten keine Bezüge zur Querschnitts-
aufgabe EW/GV 
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Als ein Handlungsziel wird genannt: 

Der Anteil verkaufter Lebensmittel aus fairem Handel steigt 
auf 15 % (Stand 2005 in Großbritannien). 

Die im Teilbereich „Gestaltung der Informationsgesellschaft“ ge-
nannten Qualitätsziele, und Handlungsziele enthalten keine Bezüge 
zur Querschnittsaufgabe EW/GV.  

Als zu ergreifende Maßnahme wird formuliert: 

Kooperation mit Kommunen und Nichtregierungsorga-

nisationen aus Ländern des Südens zur Überwindung der 

globalen digitalen Spaltung in „information rich“ und 

„information-poor“. 

Änderungsbedarf HF Wirtschaft 

Als ein Handlungsziel wird genannt: 

Der Anteil verkaufter Lebensmittel aus fairem Handel steigt 
auf 15 % (Stand 2005 in Großbritannien). 

Hier sollten neuere Zahlen Berücksichtigung finden, die sich nicht 
nur auf Lebensmittel beziehen und nach allgemeinem Ziel und  
Etappenziele in definierten Zeiträumen unterscheiden.  Zur 
Würdigung der oben genannten Zahl für GB ist es notwendig, zu 
wissen, ob sich die 15 % tatsächlich auf den gesamten Lebensmittel-
verzehr bezieht oder auf importierte Lebensmittel aus Schwellen – 
und Entwicklungsländer. Ist letzteres gemeint, würde die Berliner 
Nachhaltigkeitsstrategie als allgemeines Ziel den Verzehr von  85 
Prozent Lebensmittel aus unfairem Handel ausgeben.  

Das mag angesichts der Tatsache, dass der Marktanteil des „Fairen 
Kaffees“, der als Referenzprodukt des Fairer Handels gilt in 
Deutschland immer noch bei unter einem Prozent  liegt, für einen 
mittelkurzen Zeitrahmen durchaus ambitioniert klingen.  
Allgemeines Ziel der Etablierung eines nachhaltigen Konsums sollte 
allerdings die vollständige Überwindung unfairer Handels-
beziehungen sein.   

Ergänzungsbedarf HF Wirtschaft & Arbeit 
Ergänzungsbedarf Problembeschreibung 

o Die globalen Dimensionen einer nachhaltigen Wohlstandsent-
wicklung in Berlin müssten in einer Fortschreibung klar heraus-
gearbeitet und benannt werden. Erwähnung finden sollte die 
Aufteilung Afrikas auf der Berliner Kongokonferenz (1884) als 
eine mit Berlin verbundene historische Wurzel ungerechter 
Weltwirtschaftsbeziehungen. Die sich daraus ergebenen Verant-
wortung für eine gemeinsame, interaktive Zukunftsbewältigung 
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im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sollte hervorgehoben 
werden. 

o Auf die im Vorwort der Berliner Agenda vom Parlamentspräsi-
denten erwähne Notwendigkeit zur Reduktion des ökologischen 
Fußabdrucks Berlins sollte in diesem Handlungsfeld Bezug 
genommen werden. Herauszuarbeiten wäre die Notwendigkeit 
einer wissenschaftlichen Erfassung eines entsprechenden Fort-
schrittsbedarfs und eines internationalen Städtedialogs zur Re-
duktion der ökologischen Städte-Fußabdrücke als Aktivitäten 
der Bildung für nachhaltigen Entwicklung. 

o Die in Berlin überaus häufigen und intensiven persönlichen 
Wurzeln und/oder Beziehungen in unterschiedliche Welt-
regionen gilt es bei einer Fortschreibung des Handlungsfeldes 
als Chance zur Entwicklung fairer und umweltfreundlicher 
Wirtschaftsbeiehungen, und entsprechender Kooperationen her-
vorzuheben. Es wird empfohlen, die Mitarbeit Berlins im  
Metropolis Netzwerk 5 in dem Sinne zu forciren.  

1.) Ergänzungsbedarf HF Wirtschaft & Arbeit  
      Leitbild 

"Entwicklungspolitik kann dazu beitragen, das Potenzial der 

Migration für Entwicklung zu nutzen. Sie kann Migrantinnen 

und Migranten dabei helfen, Brücken zu bauen, über die 

Know-how und Kapital in die Herkunftsländer fließen kann. 

(…) Bei der Förderung der Diasporagemeinschaften sind auch 

Kommunen und Bundesländer wichtige Partner“. 

Karin Kortmann, Parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) 

Als Leitbild wäre hier das Bemühen um anhaltende dialogische An-
strengungen festzuhalten, zu einer „öko-fairen“ Vorbildkommune 
bzw. einem entsprechend vorbildlichen Bundesland zu werden, die 
den Grundsätzen internationaler Klimagerechtigkeit verbunden ist.  

Leitbild für die Wahrnehmung globaler Verantwortung sollte au-
ßerdem ein hoher Grad an  Mobilisierung des multikulturellen 
Potenzials für eine Humanisierung und ökologischen Ausrichtung 
der mit Berlin verbundenen internationalen Geschäftsbeziehungen  
sein. 

Nicht zuletzt sollte ein messbar hoher Grad an Aufgeklärtheit, 
Mitverantwortungsbewusstsein und Handlungsbereitschaft in 
Richtung  der Entwicklung zukunftsfähiger Wirtschaftsbeziehungen  

                                                 
5 http://www.metropolis2008.org/deutsch/international-metropolis-project/index.php 
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sowie entsprechend hohe Anstrengungen im Bereich der 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit zentraler Bestandteil eines 
Leitbildes für nachhaltigen Wohlstandsgewinn  sein.  

 

2.) Ergänzungsbedarf HF Wirtschaft & Arbeit  

     Qualitätsziele / Handlungsziele /  Maßnahmen 

Hier wären entsprechend des wie oben ergänzten Leitbildes Fort-
schrittsindikatoren und entsprechende Maßnahmen festzuhalten.  
Das beträfe neben Zielvorgaben in Richtung einer stärkeren Nut-
zung des multikulturellen Potenzials für nachhaltige internationale 
Wirtschaftsbeziehungen  z.B. für Fortschrittsziele in der Reduktion 
des ökologischen Fußabdrucks bzw. Klimafußabdrucks Berlins und  
der Entwicklung eines umweltfreundlichen und sozial verant-
wortlichen Konsums.  (Neben Tropenholz gehören auch Ölpalm-
produkte oder übermäßiger Fleischverzehr zu den Regenwald 
zerstörenden Gütern, es muss weiterhin Klarheit über die gesamte 
Klimarelevanz der in Berlin verzehrten Güter „von der  Wiege bis 
zur Bahre“ hergestellt und von dieser Erkenntnis aus  in Richtung 
eines klimafreundlichen Konsums Handlungsziele formuliert 
werden )  

Eine sozial und ökologisch verantwortliche öffentliche Beschaffung  
sollte im Zentrum einer Fortschreibung des Handlungsfeldes 
stehen. Festgeschrieben werden müssten konkrete Zielvorgaben, 
Handlungsanweisungen, Kontrollaufgaben und -instanzen sowie 
deren Qualifizierung und (personelle wie finanzielle) Ausstattung.  

Nicht zuletzt bedarf es in Hinblick auf die globalen Aspekte und 
Dimensionen der Entwicklung eines sozial und ökologisch nach-
haltigen Wirtschaftens  in Berlin Qualitätsziele und Maßnahmen zur 
Stärkung  

o des globalen Verantwortungsbewusstseins und   

o der Qualifizierung Berliner Weltmarktakteure (Unterneh-
men oder  Konsument(inn)en).  

Im schulischen wie im außerschulischen Bereich des Globale Ler-
nens und der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sollten in Hin-
blick auf Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft der glo-
balen Wirtschaftsbeziehungen Berlins qualitative wie quantitative 
Zielvorgaben  und Maßnahmen  zu ihrer Verwirklichung festgelegt 
werden. 

Empfohlen wird, dass zu der im Handlungsfeld Wirtschaft als eine 
zu ergreifende Maßnahme festgeschriebene „Kooperation mit Kom-



 

 

26 

munen und Nichtregierungsorganisationen aus Ländern des Südens zur 
Überwindung der globalen, digitalen Spaltung in „information rich“ und 
„information-poor“ auf andere Bereiche eines „Wohlstandsgefälles“ 
ausgedehnt und ein allgemeines Qualitätsziel „internationale 
Städtekooperationen für nachhaltiges Wirtschaften“ formuliert 
werden.   

 

3.7. Bildung für die Zukunft  

          Bildung zukunftsorientiert gestalten  
 

 Präsens der Querschnittsaufgabe EW/GV 

Problembeschreibung   

Es sind keine Bezüge zur Querschnittsaufgabe formuliert. 

Leitbild / Qualitätsziele / Handlungsziele  

Das allgemeine Leitbild dieses Handlungsfeldes und das seiner 
Teilbereiche „Neuer Stellenwert der Bildung“,  „Zusätzliche Inhalte in 
der Bildung“ und   Weiterentwicklung er Institutionen“ enthalten 
keine Bezüge zur Querschnittsaufgabe EW/GV. Das Gleiche gilt für 
die Qualitätsziele und Handlungsziele 

Maßnahmen 
o In den Teilbereichen „Neuer Stellenwert der Bildung“ und 

„Weiterentwicklung der Institutionen“ sind keine die Quer-
schnittsaufgabe EW / GV betreffenden Maßnehmen bestimmt.  

o Im Teilbereich „Zusätzliche Inhalte in der Bildung“ wird als zu er-
greifende Maßnahme u.a. angegeben: 

� Weiterentwicklung (…) der Nachhaltigkeitsthemen in  Rahmen-

plänen und Schulentwicklungsvorhaben auch als Querschnitts-

thema; dies gilt insbesondere für die Themen Ressourcen-

schonung, ökologische Tragfähigkeit und internationale wie 

intergenerative Gerechtigkeit. Hierzu gehört auch die Verstärkung 

der Lerninhalte in den Bereichen Ethik z.B.  durch die Diskussion 

von Lebensstilen und Konsumverhalten    

� Fachliche und strukturelle Unterstützung von fachübergreifenden 

langfristigen Bildungsprojekten zur Nachhaltigkeit, z.B. zur sozialen 

Partizipation, zu globalem Lernen, zu vernetztem Denken, zur 

Mobilitätserziehung, zu interkultureller Arbeit, und zur 

Gesundheitserziehung im Kontext nachhaltiger Entwicklung. 

Lokale Agenda Berlin S. 74 
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Ergänzungsbedarf HF Bildung 

1.) Ergänzungsbedarf Problembeschreibung    
. 

Es wird ein öffentlicher Diskurs zur Frage empfohlen, wie in einer 
Fortschreibung der Berliner LA21 die Notwendigkeit und Dring-
lichkeit einer Anpassung der Kompetenz- und Wissensvermittlung 
an die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung 
(Wirtschaftsbeziehungen, Migration, Freizeit- und Konsumerhalten. 
Internationale Abkommen) als zu lösende Probleme beschrieben 
werden können. So stellt sich etwa die Frage, ob in der Problembe-
schreibung nicht zum Ausdruck kommen sollte, in wie weit die not-
wendigen sozialen Kompetenzen zur Bewältigung globaler Heraus-
forderungen wie ein nachhaltiges Ressourcenmanagement, die Be-
kämpfung von Hunger und Armut, die Eindämmung des Klima-
wandels oder des dramatischen Verlusts an biologischer Vielfalt 
erst noch zu entwickelt und zu verallgemeinert sind.   

 

2.) Ergänzungsbedarf HF Bildung:  
      Leitbild / Qualitätsziele 

Das anzustrebende Profil der Berliner Bildungspolitik sollte die Ver-
allgemeinerung der Wahrnehmung globaler (Mit-) Verantwortung als 
herausragendes Ziel enthalten. Als entsprechende Fortschrittsindi-
katoren (Qualitätsziele) wären z.B. Wissen über die deutsche Kolonial-
geschichte und deren Nachwirkungen in die Gegenwart,  die Bereit-
schaft zur Mitgestaltung einer fairen und ökologisch nachhaltigen  
Zukunft der Nord-Süd-Beziehungen zu nennen und die Entwicklung 
entsprechender Kompetenzen (etwa der Erwerb von hinreichender 
Fremdsprachenkenntnisse) 

Die in den Teilbereichen „Neuer Stellenwert der Bildung“, „Zusätzliche 
Inhalte in der Bildung“ und „Weiterentwicklung der Institutionen“ er-
wähnten Leitbildelemente wären entsprechend zu ergänzen. 

So könnte die Qualitätsziele im Teilbereich „Neuer Stellenwert der 
Bildung“  genannten  (auf Seite 28 dokumentierten)  ergänzt werden:  

o In allen Schulformen und Rahmenlehrplänen finden sich 
Elemente des Globalen Lernens als Elemente der Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung. Im schulischen und 
außerschulischen Bereich finden alle Interessierten ein 
adäquates Fortbildungsangebot vor. 

o Es gibt auseichende Beratung und Hilfe für schulisches und 
elterliches Engagement z.B. für Nachhaltigpartnerschaften 
mit (Einrichtungen in) Städten der Herkunftsländer von 
Migrant(inn)en  
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3.) Ergänzungsbedarf  HF Bildung:  
     Leitbilder / Qualitätsziele für den Teilbereic h Zusätzliche  
     Inhalte in der Bildung genannten Leitbildeleme nte :  

Als Qualitätsmerkmale für zukunftsfähige Lerninhalte sind in 
der Berliner LA21 „eigenverantwortlichen Lernen, die Aneignung 
von Methodenwissen und vernetzten Denkens, Bewertungsfähigkeit 
und Selbstreflexion“ sowie „verantwortungsbewussten Verbraucher-
verhalten“ genannt. (S. 73)  

o Die Entwicklung globaler Verantwortung in das Leitbild für 
zusätzliche Inhalte in der Bildung einbeziehen ließe sich, 
indem explizit auf die Prinzipien des fairen Handels, der 
Klimagerechtigkeit und anderen globalen Implikationen des 
Verbraucherverhaltens in Berlin Bezug genommen werden 
würde. 

o Die Aneignung dieser Prinzipien und die Verknüpfung von 
Wissen über die Kolonialgeschichte und gegenwärtiger 
Nord-Süd-Beziehungen (Welthandelsregime der WTO, Ent-
wicklungszusammenarbeit, UN Abkommen des Rio-Nach-
folgeprozesses) sollte als allgemeiner Standard bestimmt 
werden. 

4.) Ergänzungsbedarf  HF Bildung: Maßnahmen  
Die in der Problembeschreibung, dem Leitbild und den Quali-
tätszielen im Interesse der Wahrnehmung globaler Verant-
wortung zu ergänzenden Bildungsziele bedürfen konkreter 
Festlegungen. Folgende Handlungsziele / Maßnehmen  könn-
ten Gegenstand der dafür notwendigen  Fachdiskussionen sein 

o Globales Lernen sollte als Element der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung Bestandteil der Schulprofile sein 
und  in das Berliner Schulgesetz  aufgenommen werden.  

o Globales Lernen sollte mehr als nur ein Projektthema sein 
und festes Ergänzungsthema in einer Vielzahl von Fächern 
wie  Sozialkunde, Ethik, Geografie, Biologie oder Sprachen 
werden und in den Aufgabenstellungen der Prüfungen  
verankert sein. (Daran wird derzeit gearbeitet, die 
Ergebnisse müssten in die Fortschreibung eingearbeitet 
werden) 

o Die Erarbeitung eines Aktionsplans für die UN-Dekade 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ soll globales  Ler-
nen berücksichtigen. Der Aktionsplan wird im Rahmen 
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
zur besseren Vernetzung der Akteure und zur besseren 
Wahrnehmung des Themas in der Öffentlichkeit erarbeitet.    



 

 

29 

o Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen 
sollten Pflichtbestandteil der Lehrerausbildung bzw. 

Lehrerinnenausbildung  sein und als unverzichtbarer Be-
standteil von Fortbildungsangeboten und Multipikatoren-
tätigkeiten  benannt werden. 

o Als Maßnahmen zur Entwicklung globaler Verantwortung 
könnten internationale Begegnungen (wie Sport- und 
Kulturaustausch, Lernprojekte mit Schulen und Schul-
klassen) mit Einrichtungen in Herkunftsländer oder so 
genannten „Entwicklungs- und Schwellenländern“ fest-
gehalten werden. Dabei wäre die Entwicklung und Sicher-
ung bestimmter Standards in Hinblick auf Grundsätze 
nachhaltiger Zukunftsgestaltung hervor zu heben wie die 
Entwicklung der Fähigkeit zum Perspektivwechsel, der 
Destruktion von Klischees und der Fähigkeit zur Reflektion 
individueller Möglichkeiten unter den unterschiedlichen 
politisch-wirtschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen. 

o Genannt werden müssten zudem Maßnahmen zur Festigung 
und Ausweitung der personellen Ressourcen für die 
Realisierung der oben aufgeführten Maßnahmen durch die 
verantwortlichen Senatsverwaltungen  

o Im Bereich der Berliner Hochschulen sollten Maßnahmen 
bestimmt werden, die die Berliner Hochschulen in die Lage 
versetzen, einen adäquaten Part zur besseren Wahr-
nehmung der globalen Verantwortung Berlins beizutragen. 
So könnten etwa Maßnahmen zur Förderung der Mit-
wirkung von Studierenden und Hochschullehrer(inn)en 
aus so genannten „Entwicklungs- und Schwellenländern“ 
bei bi- oder mulinationale Bildungsprojekte beschrieben 
werden.  

o Nicht zuletzt werden Maßnahmen empfohlen, die es Ber-
liner Projekten der entwicklungspolitischen Bildungs- bzw.  
Öffentlichkeitsarbeit  verstärkt ermöglicht, bei der 
Entwicklung und Durchführung ihrer Vorhaben mit  
Schulen, und Hochschulen  zu kooperieren.  
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 C) FAZIT  
Trotz einer unübersehbaren Präsens der Berliner LA21 Querschnitts-

aufgabe „Berlin in der Einen Welt – Globale Verantw ortung der 

Stadt“ in den einführenden Kapiteln der Berliner LA21, die (1) eine 
große Klarheit über die globalen Dimensionen der gestellten Aufgabe 
zeigen, muss doch konstatiert werden, dass die Verankerung der 
Querschnittsaufgabe in den Leitbildern, Fortschrittsindikatoren, 
Maßnahmen und Projekten der sieben LA21 Handlungsfelder sowie in 
der  zweiten Querschnittsaufgabe („Gleiche Chancen für Männer und 
Frauen – Geschlechtergerechtigkeit“) weitgehend nicht einmal 
ansatzweise vollzogen ist.   

1 Abgesehen von örtlichen Schwächen wie etwa bei der Wahl 
des Blickwinkels auf – infolge der Erderwärmung – zu 
erwartenden Völkerwanderungen 

Die anschließend wiedergegebenen Dokumente  zeigen, dass die 
einschlägigen „Zukunftsvisionen“ der Berliner LA21 sogar noch hinter  
drei Jahre zuvor formulierte Leitlinien und auch einer  bereits 
erreichten Praxis von Verwaltung, Einrichtungen und Zivilgesellschaft 
Berlins zurück fallen. 

Der in Erkenntnis dieses Mangels bereits in der Agenda festgeschrie-
bene Fortschreibungsbedarf  „in der nächsten Legislaturperiode“ ist 
um so dringender zu bestätigen, als die anfangs erwähnte globale 
Krisenentwicklung (Klimakrise, Finanzkrise,  Überfischung und 
andere Ressourcenkrisen) nach dramatisch verstärkten 
Anstrengungen  in der Entwicklung der Wahrnehmung globaler 
Verantwortung verlangt. In Veraltung, Politik und Zivilgesellschaft  
sind dagegen in Bezug auf die Querschnittsaufgabe der Berliner LA21 
deutliche Lämungserscheinungen festzustellen.  

Dass Berlin bei der lokalen Verankerung und Umsetzung der  UN-
Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Ländervergleich 
keineswegs in Nähe einer Position zu finden ist , die Berlin als eine der 
Zukunft zugewandten Hauptstadt mit ihrem außergewöhnlichen 
menschlichen und institutionellen Potenzial gebührt, mag nicht zuletzt  
darauf zurückzuführen sein, dass auf allen (potenziellen) 
Akteursebenen  die Bedeutung des Vorhandenseins oder Fehlens einer 
lebendigen, sich  auf der Höhe der Zeit bewegenden Berliner 
Nachhaltigkeitsstrategie möglicherweise noch nicht voll erkannt 
wurde. 

Nichts desto trotz (oder gerade deshalb) bedarf es einer Diskussion  
über eine geeignete Form der Festlegung des notwendigen 
Fortschrittsbedarfs.  Dafür sollen die hier zusammen getragenen 
Tatsachen und Empfehlungen als Diskussionsgrundlage dienen.  
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 Folgende Optionen sollten geprüft werden: 

1. Vollkommene Überarbeitung der gesamten Berliner LA21 und 
damit auch der beiden Querschnittsaufgaben (Alle drei Jahre)  

2. Jede Senatsverwaltung entwickelt in Zusammenarbeit mit den 
zivilgesellschaftlichen Fachgremien und -netzwerken  „ihr“ 
Handlungsfeld eigenständig weiter (Darstellung bisheriger 
Zielvorgaben, und erreichter Fortschritte auf Website, alle 2 
Jahre  2  - 3 Monate Möglichkeit zur Fortschreibung über 
Interaktive Website und paritätische Redaktion ) 

3. Die Berliner LA21 wird als historischer Versuch geehrt und  
feierlich einem Berliner Heimatmuseum übergeben, das das 
Dokument in einem repräsentativen Ort  ausstellt. Eine 
Fortschreibung findet nicht statt.  

4. Stattdessen werden notwendige Festschreibungen  des 
Handlungsbedarfs für die Wahrnehmung globaler 
Verantwortung unseres Stadtstaates und dafür notwendiger 
Fortschrittsindikatoren, Maßnahmen und Projekte im Rahmen 
einer Fortschreibung der entwicklungspolitischen Leitlinien des 
Senats geleistet, die aufgrund des jüngsten Länder-
Ministerpräsidentenbeschlusses zur entwicklungspolitischen 
Kompetenz der Länder notwendig scheint.  

(Ich favorisiere eine Kombination der Punkte  2 -4. Anm. hhh) 

Wie, wo und von wem auch immer in Zukunft festgehalten werden 
wird, was für eine nachhaltige Entwicklung Berlins im Allgemeinen 
und insbesondere für die Wahrnehmung seiner kommunalen 
Weltverantwortung zu tun und zu lassen ist  (und was in der Richtung 
bereits geschieht):  die Nachhaltigkeit des dafür notwendigen bürger-
schaftlichen Engagement  ebenso wie entsprechende Anstrengungen 
auf Seiten der Senats- und Bezirksverwaltungen hängt  nicht zuletzt 
von einer hinreichenden Unterstützung der Aktivitäten ab. Notwendig 
wären die Bereitstellung notwendiger Infrastruktur, einschlägige Fort-
bildungen oder Projektförderung oder  -aufträge.   

Zur Finanzierung eines permanenten „Agenda 21 Prozesses“ sollten 
neue Modelle (Stiftungen, Rio-Lotterie…) in Betracht gezogen werden. 

Für die Weiterentwicklung und Umsetzung einer alle Handlungs-
felder der Berliner Nachhaltigkeitsstrategie und damit auch aller 
Senatsverwaltungen umfassenden Querschnittsaufgabe „Globale 
Verantwortung in der Einen Welt“ müssen auch innerhalb der 
Senatsverwaltung  die strukturellen Voraussetzungen verbessert 
werden, etwa durch die Einrichtung eines / einer Senatsbeauftragten 
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vergleichbar  der Gleichstellungsbeauftragten, die mit hinreichenden  
Mitteln und Kompetenzen auszustatten wäre. 

Dabei wäre an den bestehenden Referentenausschuss 
„Entwicklungszusammenarbeit“ anzuknüpfen 

Weiteres Vorgehen 

Es wird vorgeschlagen, diese Bilanz und diese Anmerkungen über 
möglichen Fortschreibungsbedarf im Rahmen der BER AG Umwelt 
und Entwicklung zu diskutieren und  eine Auswahl relevanter 
Institutionen und  Persönlichkeiten der entwicklungspolitischen 
Netzwerke und Verwaltungseinheiten  um Änderungs- und 
Ergänzugsbedarf gebeten. Als zusätzliche Diskussionsbasis dafür 
werden die im Anschluss in Auszügen wiedergegeben Dokumente 
empfohlen. 

Der sich daraus ergebene Prozess sollte in einem nicht allzu fernen 
Zeitpunkt mit dem Fortschrittsbericht des Berliner Senats zu 3 Jahren  
Berliner LA21 abgeglichen und mit einen interdisziplinären Ratschlag  
zur weiteren Vorgehensweise abgeschlossen werden .  

Eine hinreichende und nachhaltige Beteiligung von Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtungen Berlins und sich daraus 
ergebene Konkretisierung und Ausweitung von Fortschrittsindikatoren 
wird als zentrale Erfolgsbedingung angesehen. 

 
 

 EXTRERNE DOMUMNENTE 

 Entwicklungspolitische Festlegungen und Forderunge n, die  unabhängig 
von der Berliner Agenda 21 existieren und in einer Fortschreibung zu 
berücksichtigen wären:  

 

 1. BER-Papier „Berlin als weltoffene Stadt“ 

 Forderungen der entwicklungspolitischen Nichtregie rungsorganisationen      
an die Landespolitik 

Das Land Berlin ist einer Politik mit weltweiter Entwicklungsperspektive verpflichtet: Es 
verfügt über entwicklungspolitische Leitlinien und einen „Beirat 
Entwicklungszusammenarbeit“ als Beratungsgremium, hat sich zur Umsetzung internationaler 
Abkommen verpflichtet (z.B. Nachhaltigkeitsprinzip der Agenda 21, Emissionsverringerung 
im Rahmen des Klimabündnisses) und unterhält vielfältige internationale Partnerschaften. 
Berlin als internationales Zentrum, als weltoffene Stadt, als Ort des Zusammenlebens von 
Menschen aus 190 Nationen zu gestalten, ist Aufgabe von Zivilgesellschaft, Parlament und 
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Verwaltung. Die im Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag (BER) organisierten über 70 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) erwarten dazu von Abgeordnetenhaus und Senat:  

• Steuerung der Landesentwicklungspolitik: Abstimmung und gegenseitige Stärkung 
von entwicklungspolitischen Aktivitäten in den verschiedenen Politikfeldern, 
insbesondere in schulischer und außerschulischer Bildung, Migration/ Integration, 
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Dazu müssen die inhaltlichen und finanziellen 
Verantwortlichkeiten der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit gestärkt 
werden.  

• Entwicklungszusammenarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement: Erhöhung 
der finanziellen Ressourcen vor allem für entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die 
integraler Teil der Entwicklungszusammenarbeit ist. Zur dauerhaften Finanzierung 
von NRO-Aktivitäten fordern wir die Verdopplung des Haushaltstitels auf mindestens 
500.000 EUR für die Arbeit der entwicklungspolitischen NRO ab 2010, langfristig die 
Gründung einer „Landesstiftung Entwicklungszusammenarbeit“ mit einem 
ausreichenden Grundkapital.  

• Globales Lernen: Umsetzung der in den Rahmenlehrplänen verankerten 
Verpflichtung zu Globalem Lernen, Einbeziehung von Globalem Lernen in 
Ganztagsschulprogramme, Nutzung der Erfahrungen und Kompetenzen der NRO, 
ausreichende Finanzierung der NRO für die Erbringung qualifizierter Angebote. Dafür 
müssen zusätzliche Mittel vom Bildungssenat bereitgestellt werden.  

• Faires und nachhaltiges Wirtschaften: Verpflichtung des Berliner Senats zur 
Einhaltung international vereinbarter Standards (ILO-Standards). Der Senat soll seine 
Beschaffungspolitik auf nachhaltige und fair gehandelte Produkte umstellen und dafür 
einen klaren Zeit- und Maßnahmenplan vorlegen: Bis 2010 sollen mindestens 50 
Prozent faire Produkte angeschafft werden, in Bereichen, in denen es bereits faire 
Produkte gibt. Die Vergabestellen müssen dafür qualifiziert, motiviert und ausgestattet 
werden.  

• Umwelt und Entwicklung:  schnelle, umfassende und konsequente Umsetzung des 
Beschlusses des Abgeordnetenhauses zur „Lokalen Agenda 21 Berlin“, insbesondere 
der „Querschnittsaufgabe Globale Verantwortung“ in allen Handlungsfeldern.  

• Klimagerechtigkeit:  Ausrichtung aller Politikfelder (inkl. Energiewende, Verkehr, 
Bau) am Prinzip der Klimagerechtigkeit, d.h. erstens am Recht aller Menschen 
weltweit zur gleichen Nutzung des globalen Umwelt- und Klimaraumes auf einem 
zukunftsfähigen Niveau (ca. 2 t CO2 pro Kopf/Jahr) und zweitens Anerkennung der 
historisch angehäuften ‚ökologischen Schuld‘ und Mitverantwortung der 
Industrienationen für die Folgen des Klimawandels. In Berlin ist eine Reduktion des 
Ausstoßes von Klimagasen um mindestens 40% bis 2020 (vgl. Klima-
Arbeitsprogramm des Senates) und um mind. 90% bis 2050 (Basisjahr 1990) 
notwendig Wirtschaftlichen Interessen an einer Fortsetzung des fossilen Kapitalismus 
muss entgegen getreten und ein solidarisches, ökologisches Wirtschaften als 
Alternative etabliert werden.  

• Verantwortung für das Erbe der Kolonialzeit: Förderung von Anti-Rassismus-
Arbeit und Bewusstseinsbildung in Schulen (in Curricula, Lehrer/innenausbildung, 
Schulpartnerschaften und Schüleraustausch mit Partnerstädten), Maßnahmen im 
Straßenbild (z.B. Umbenennung von nach Kolonialverbrechern benannten Straßen und 
Errichtung von Gedenkorten, wie im Dossier „Straßennamen mit Bezügen zum 
Kolonialismus in Berlin“ vorgeschlagen) und in Kulturinstitutionen (z.B. 
Inventarisierung und – in Zusammenarbeit mit den Ursprungsländern – Rückführung 
von Kulturgütern und Gebeinen aus ehemaligen Kolonien). Zudem soll die 
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Städtepartnerschaft mit Windhuk gezielt dazu genutzt werden, Versöhnungsarbeit mit 
Namibia zu leisten.  

Der BER und seine Mitglieder unterstützen und beraten den Berliner 
Senat gern bei der Umsetzung dieser Forderungen. 

 

2) Entwicklungspolitische Leitlinien und andere Dok umente 
der Berliner Landesstelle für Entwicklungszusammena rbeit 
(LEZ)  

Wichtige Diskussionsgrundlagen für eine Forschreibung der Querschnittsaufgabe 
„Berlin in der Einen Welt – Globale Verantwortung der Stadt“ finden sich auf der 
LEZ Website. Die unten in Auszügen wiedergegebenen „Entwicklungspolitischen 
Leitlinien“ werden möglicherweise auf Basis des aktuellen Ministerpräsidetenbe-
schlusses zur entwicklungspolitischen Kompetenz der Länder überarbeitet werden. 
Hierbei wäre also die Möglichkeit zu prüfen, inwieweit dies mit der notwendigen 
Fortschreibung der LA21 QA EW/GV verbunden werden kann. 

Aus der LEZ Website: 

 Internationale Kooperation - Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit 

Die bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen angesiedelte 
Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ) ist die zentrale Informations- und 
Koordinierungsstelle des Berliner Senats für dessen Entwicklungspolitik. 
 
Vor dem Hintergrund der "Leitlinien"6 für die Berliner Entwicklungspolitik konzentriert sich 
die Internationale Kooperation und Entwicklungszusammenarbeit Berlins auf folgende 
Schwerpunkte: 

• Globales Lernen7 
• Aktivitäten mit Städtepartnern zum Thema Wasser8 
• Fairer Handel9 

Weitere Informationen: 
• Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen10 
• Stadtführer Entwicklungspolitik11 
• Partnerinstitutionen12 
• Gutachten und Publikationen13 
• Aktuelles14 

                                                 
6 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/lez2/entwicklungspolitische_leitlinien.pdf 
7 http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/lernen.html 
8 http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/staedte.html 
9 http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/fair.html 
10http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/foerderung.html 
11http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/stadtfuehrer.html 
12 http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/partner.html 
13 http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/gutachten.html 
14 http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/lez/aktuelles.html 
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 Berliner Entwicklungspolitik 

In den zurückliegenden vier Dekaden hat sich Berlin zu einer Stätte des Dialogs, der 
Begegnung und des internationalen Wissens entwickelt. Bereits seit 1962 wirkt Berlin aktiv in 
der deutschen Entwicklungspolitik mit. Es ist heute ein deutsches Zentrum für die 
Zusammenarbeit mit den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Diesen Ruf verdankt 
die Stadt vor allem den entwicklungspolitischen Organisationen, die hier ihren Sitz haben. Im 
Stadtführer Entwicklungspolitik stellen sich mehr als 230 Einrichtungen dar. 
 
Die entwicklungspolitische Arbeit Berlins orientiert sich dabei an „Entwicklungspolitischen 
Leitlinien“. Diese wurden erstmals 1988 auf der Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) 
beschlossen und umfassen seit dem letzten Beschluss des Senats vom 23. Oktober 200115 
folgende politische Grundsätze: 

• Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse wie Ernährung, Bildung, Gesundheit, 
Wohnen, politische und kulturelle Selbstbestimmung 

• Schutz der Umwelt und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
• Stärkung demokratischer Selbstorganisation insbesondere der wirtschaftlich und 

sozial Benachteiligten 
• Durchsetzung der Menschenrechte 
• Überwindung rassistischer und geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
• Gleichberechtigte Teilnahme von Frauen am Entwicklungsprozess und die 

Verbesserung der Bedingungen für diese 
• Bewusstsein schaffen für die Ursachen von Unterentwicklung und Unterdrückung 

 
Im Rahmen seiner Kompetenzen und Möglichkeiten konzentriert sich das Land Berlin auf die 
entwicklungspolitische Inlandsarbeit, insbesondere auf die Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit. „Global denken, lokal handeln“ ist dabei das Motto zeitgemäßer 
Entwicklungszusammenarbeit. Beraten wird es dabei durch den Beirat Entwicklungspolitik. 
Ziel der Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin ist es, 

• Berlin als Standort für internationalen Dialog und Austausch zu stärken, 
• die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft zu intensivieren und 
• die Verbindung von Nord-Süd und Ost-West Zusammenarbeit zu festigen 

Das Land Berlin arbeitet kontinuierlich an der Umsetzung dieses Ziels und führte in diesem 
Zusammenhang in der Vergangenheit bereits zahlreiche internationale Veranstaltungen durch: 
zwei Internationale Berliner Wasserkonferenzen, zwei Konferenzen zur Umsetzung der UN-
Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie zwei internationale Veranstaltungen 
zum Thema Migration. Diese fanden auch unter Beteiligung zahlreicher Berliner Akteure und 
verschiedener Berliner Partnerstädte statt. 
 
Die bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen angesiedelte 
Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit ist dabei die zentrale Informations- und 
Koordinierungsstelle des Berliner Senats für dessen Entwicklungspolitik. Alle 

                                                                                                                                                         
 
15 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
wirtschaft/lez2/entwicklungspolitische_leitlinien.pdf?start&ts=1242030337&file=entwicklungspolitische_leitlini
en.pdf 
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entwicklungspolitischen Maßnahmen des Landes Berlin werden von der Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit koordiniert, geprüft und begleitet. Für die Durchführung ihrer 
Arbeit stehen der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit 2009 1,05 Mio. Euro zur 
Verfügung. Der weitaus größte Teil dieser Mittel wurde Berliner Einrichtungen der 
Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der institutionellen Förderung gewährt. 

 

MPK-Beschluss 2008 - Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, 
Ländern 
und Kommunen 
 
Im Oktober 2008 wurde von den Regierungschefs der Länder ein MPK-Beschluss zur 
Entwicklungszusammenarbeit der Länder verabschiedet. 

MPK-Beschluss 2008 laden16  

(Ergebnisprotokoll, 29060 Bytes) 

Dieser Beschluss soll die bisherigen Beschlüsse ergänzen, die neuen Herausforderungen und 
Verpflichtungen der Länder (Klimawandel, Millennium Development Goals - MDG) 
aufgreifen und den Beitrag der Länder zu diesen konkretisieren. 
Der Beschlusstext bestätigt die Zielrichtung der EZ des Landes Berlin. Die EZ Berlins 
konzentriert sich derzeit auf die Kernkompetenzen der Länder wie Bildung, Wissenschaft und 
Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (gemäß Grundgesetz). Der Beschluss ist zugleich eine 
Bestätigung der Berliner Maßnahmen im Wasserbereich und des Globalen Lernens (u.a. an 
Schulen und in der Wissenschaft). 

Die Entwicklungspolitik der Bundesländer vor dem Hintergrund der veränderten 
internationalen Rahmenbedingungen 
 
In der Publikation „Neuausrichtung der Entwicklungspolitik der Bundesländer vor dem 
Hintergrund der veränderten internationalen Rahmenbedingungen“ (Discussion Paper 
20/2008) des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) wird die aktuelle Debatte des 
entwicklungspolitischen Engagements der Länder thematisiert. Im Zentrum der 
Betrachtungen stehen Bedeutung, Möglichkeiten und Konsequenzen der strategischen 
Ausrichtung der Entwicklungspolitik der Länder. 

Entwicklungspolitik der Bundesländer (DIE) laden17 

(1249634 Bytes) 

 
 
 

                                                 
16 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/lez2/mpk2008_ergebnisprotokoll_endg_ltig.pdf 
17 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
wirtschaft/lez2/aktuelles/dp_20.2008._wiemann.pdf?start&ts=1259665057&file=dp_20.2008._wiemann.pdf 
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Entwicklungspolitische Leitlinien des Landes Berlin  
(Auszüge)   
 
(Beschluss des Senats von Berlin vom 23. Oktober 2001) 
 
Einleitung 
Nach der Verabschiedung der Entwicklungspolitischen Leitlinien durch den Berliner Senat im Jahre 
1992 haben sich die Rahmenbedingungen für diesen Politikbereich in Berlin geändert: 

1. Im Zuge des Berlin-Bonn-Gesetzes haben der Deutsche Entwicklungsdienst (DED), das Deutsche 
Institut für Entwicklungspolitik (DIE) und Teile der Deutschen Stiftung für internationale 
Entwicklung (DSE) ihren Sitz nach Bonn verlegt. 

2. Der Umzug von Bundestag und Bundesregierung, von Verbänden, Botschaften und 
Entwicklungspolitischen Einrichtungen bereichert den internationalen Standort Berlin und 
ermöglicht neue Kooperationen, die zum Erscheinungsbild einer weltoffenen Metropole beitragen. 

3. Die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft tritt stärker als im Jahr 1992 in den 
Vordergrund. 

4. Die wachsenden Internationalität Berlins erhöht die Notwendigkeit, dass Zusammenleben der 
Menschen mit unterschiedlichen nationalen, kulturellen und religiösen Wurzeln zu unterstützen. 
Die entwicklungspolitischen Maßnahmen in Berlin, wie Bildung, Wissenschaft oder interkultureller 
Dialog bilden den Schwerpunkt der entwicklungspolitischen Aktivitäten des Senats mit 
wachsender Bedeutung. 

5. Die über 300 entwicklungspolitischen Einrichtungen im nicht-staatlichen Bereich (NRO) ergänzen 
mit ihrem überwiegend ehrenamtlichen Engagement die Aktivitäten des Senats in diesem 
Politikbereich und tragen damit zur gewünschten Breitenwirksamkeit bei. 

6. Die Umbruchprozesse in Mittel- und Osteuropa eröffnen die Einbeziehung eines Teiles dieser 
Länder in die Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin.  

Die Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit (LEZ) bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft und 
Technologie hat vor diesem Hintergrund die Entwicklungspolitischen Leitlinien unter Einbeziehung der 
Öffentlichkeit, des Referentenausschusses „Entwicklungszusammenarbeit“ und des Beirats 
„Entwicklungszusammenarbeit“ überarbeitet und dem Berliner Senat zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Präambel 

Zu Beginn des 21. Jahrhundert werden die internationalen Beziehungen insbesondere durch drei 
Ereignisse tief greifend beeinflusst:  

1. Die UN-Konferenzen der 90er Jahre, insbesondere die UN-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro von 1992, haben verdeutlicht, dass die Menschen in den 
Industriestaaten mitverantwortlich sind für die Probleme in anderen Teilen der Welt, deren 
Folgen uns zunehmend betreffen wie: Weltweite Armut, Zerstörung natürlicher 
Lebensgrundlagen, Verschuldung der Entwicklungsländer, Menschenrechtsverletzungen, 
militärische Konflikte und Migrationsbewegungen. 

2. Die aktuellen Globalisierungsprozesse bringen eine Erweiterung und Verdichtung der 
internationalen Beziehungen und Strukturen mit sich, die mit unterschiedlicher Intensität 
fast alle Staaten, Organisationen, Gruppen und Individuen in ein komplexes System 
wechselseitiger Abhängigkeiten einbinden. 
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3. Die politischen und wirtschaftlichen Umbruchprozesse in den Staaten Mittel- und 
Osteuropas (MOE) zu Beginn der 90er Jahre haben nicht nur tief greifend zur 
Demokratisierung und marktwirtschaftlichen Orientierung dieser Staaten beigetragen, 
sondern darüber hinaus die innereuropäischen und weltweiten politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen fundamental verändert. 

Entwicklungszusammenarbeit wird als interkultureller Prozess verstanden, der nicht nur in den 
Ländern des Südens und des Ostens Veränderungen bewirken, sondern der sich auch in einem 
besseren Verständnis für die Probleme und Anstrengungen dieser Länder bei uns auswirken soll. Nur 
eine weltweite partnerschaftliche Zusammenarbeit, die Strukturveränderungen sowohl in den 
Industrie- als auch in den Entwicklungs- und Transformationsländern zum Inhalt hat, kann die 
Ursachen von Unter- und Fehlentwicklungen wirksam bekämpfen.  

Die notwendigen Veränderungen u. a. in den Bereichen der Wirtschafts-, Handels- und Umweltpolitik 
können dabei nur auf demokratischem Wege sowie durch mehr Verantwortung des Einzelnen 
vorangebracht werden.  

Die Bildungsarbeit in den Ländern des Nordens ist eine unverzichtbare Grundlage, um die 
Bevölkerung über die gesellschaftspolitischen Veränderungsnotwendigkeiten im Umgang mit den 
Ländern des Südens und den Problemen endlicher Ressourcen zu informieren und die notwendigen 
demokratischen Entscheidungsprozesse zu ermöglichen. 

Angesichts der eingangs skizzierten Ereignisse und vor dem Hintergrund der Beschlüsse der 
Ministerpräsidenten der Länder1 bekräftigt das Land Berlin seine Verantwortung und seine 
Verpflichtungen gegenüber den Länder des Südens und des Ostens. Das seit über 30 Jahren 
gewachsene Engagement Berlins im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit vollzieht sich im 
Rahmen seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeiten und Möglichkeiten. 

Die Stärkung des „Eine-Welt-Zentrums Berlin“ - in enger Nachbarschaft mit dem Land Brandenburg - 
ist ein wichtiger Standortfaktor für die Bundeshauptstadt mit Sitz von Bundestag, Bundesregierung 
und Bundesrat. Die Verflechtungen und die Kontakte der in diesem Zentrum tätigen Institutionen mit 
Nichtregierungsorganisationen (NRO), wissenschaftlichen Einrichtungen, der Wirtschaft, mit 
kulturellen Einrichtungen, mit staatlichen Stellen der Bundeshauptstadt sowie mit den Botschaften aus 
Ländern des Südens und Ostens bilden die Grundlage für ein lebendiges, weltoffenes „Eine-Welt-
Zentrum Berlin“. 

Angesichts dieser spezifischen Problem- und Interessenlage wird das Land Berlin seine Entwicklungs-
zusammenarbeit am Leitbild der „Einen Welt“ orientieren. Sie soll einen Prozess unterstützen, der auf 
die Ziele Frieden, Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit sowie ökologische Zukunftssicherung 
ausgerichtet ist. Dem Leitbild „Eine Welt“ liegt die Prämisse zugrunde, dass diese Ziele nur erreichbar 
sind, wenn notwendige Veränderungen in allen  Weltregionen - also im „Norden“, „Süden“ und „Osten“  
- erfolgen, ohne dass jeweils die Unterstützung des Einen zu Lasten des Anderen gehen darf. Die 
Berliner Entwicklungszusammenarbeit wird sich dementsprechend am Konzept der nachhaltigen 
Entwicklung orientieren und insbesondere 
 

o Entwicklungszusammenarbeit als Querschnittsaufgabe ausgestalten mit dem Ziel, bei 
politischen Entscheidungen mögliche entwicklungspolitische Konsequenzen 
aufzuzeigen, 

o die Kohärenz der Entwicklungszusammenarbeit anstreben in der Absicht, die 
Wirksamkeit der eigenen Maßnahmen sicherzustellen, 

o der Inlandsarbeit (u. a. entwicklungsbezogene Bildungs- und Informationsarbeit; 
Zusammenarbeit mit Institutionen und Nicht-Regierungsorganisationen) einen 
besonders hohen Stellenwert beimessen und 
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o verstärkt Wirtschaft und Wissenschaft in die entwicklungspolitische Zusammenarbeit 
des Landes einbeziehen, 

o soweit sinnvoll und möglich, seine Instrumente sowohl auf die Zusammenarbeit mit 
Ländern des Südens als auch des Ostens erstrecken. 

 
I. Grundlagen und Ziele der Berliner Entwicklungszu sammenarbeit 
 
Der Berliner Senat wird im Rahmen seiner Entwicklungszusammenarbeit 

o Strategien unterstützen, die auf eine dauerhafte, sozial und ökonomisch-ökologisch 
verträgliche Entwicklung gerichtet sind, wie sie die Agenda 21 beschreibt, 

o Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entschlossen bekämpfen, 
o keine Maßnahmen fördern, die nicht an entwicklungspolitischen Zielen orientiert sind 

und primär eigenwirtschaftliche Interessen verfolgen, 
o das Konzept des „Gender-Mainstreaming“ berücksichtigen, 
o keine Programme und Projekte unterstützen, die im Zusammenhang mit 

Rüstungsexporten stehen oder innenpolitischer Unterdrückung dienen, 
o sich auf politischer Ebene (u. a. im Bundesrat) im Rahmen seiner Möglichkeiten für 

eine drastische Reduzierung der Schulden der Entwicklungsländer sowie für eine am 
Ziel der Nachhaltigkeit orientierte Weltwirtschaft (u. a. Beachtung von Umwelt- und 
Sozialstandards, Öffnung des europäischen Marktes für Erzeugnisse aus 
Entwicklungsländern) einsetzen. 

 
Berlin orientiert seine Entwicklungszusammenarbeit insbesondere an folgenden Zielen: 
 

a) Nachhaltige Entwicklung (u. a. Schutz der Umwelt und Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen, soziale Gerechtigkeit), 

b) Schaffung von Bewusstsein über die Ursachen von Unterdrückung, Unter- und 
Fehlentwicklungen, 

c) Überwindung insbesondere rassistischer, religiöser und geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung und damit auch Verbesserung von Bedingungen für die 
gleichberechtigte Teilnahme von Frauen am Entwicklungsprozess 

d) Durchsetzung der Menschenrechte und des ´Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes` (UN-Kinderkonvention vom 20. November 1989) 

e) Befriedigung der Grundbedürfnisse (u. a. Ernährung, Bildung, Gesundheit, Wohnen, 
politische und kulturelle Selbstbestimmung), 

f) Stärkung demokratischer Selbstorganisationen insbesondere der wirtschaftlich und 
sozial Benachteiligten. 

Der Berliner Senat wird darauf achten, dass landespolitische Entscheidungen nicht in Widerspruch zu 
diesen Grundlagen und Zielen der Entwicklungszusammenarbeit stehen oder die Umsetzung dieser 
Ziele erschweren. 
 
II. Förderbereiche des Landes Berlin 
 
Die Berliner Entwicklungszusammenarbeit konzentriert sich auf die Institutionen-, die Programm- und 
die Projektförderung. Das Land Berlin 
 

o fördert entwicklungspolitische Institutionen, die in den Schwerpunktbereichen der 
Berliner Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, 

o unterstützt Nichtregierungsorganisationen3 in ihrer entwicklungsbezogenen Bildungs 
und Informationsarbeit (Inlandsarbeit), 
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o fördert Auslandsprojekte von Nichtregierungsorganisationen, die eine Verknüpfung 
zur Inlandsarbeit herstellen. 

o (…)  
 
III. Sektoren und sektorübergreifende Aufgaben (Sch werpunkte) der 
Landesentwicklungszusammenarbeit 
 
Nachhaltige Entwicklung beschreibt einen Entwicklungsweg, in dem Bedürfnisse heutiger 
Generationen befriedigt werden sollen, ohne die Bedürfnissicherung künftiger Generationen zu 
gefährden. Mit diesem Leitbegriff verbindet sich die Erkenntnis, dass ohne die Berücksichtigung 
sozialer und ökonomischer Belange auch die Umweltprobleme nicht gelöst werden können. Damit ist 
ein Kooperationsverständnis verbunden, bei dem sich Partner in Ländern des Südens, Ostens und 
Nordens in einer internationalen Lerngemeinschaft wiederfinden. Dieses Prinzip der Nachhaltigkeit 
findet in der Landesentwicklungspolitik sektorüberg reifend auf alle Formen der 
Zusammenarbeit - nicht nur auf den Umweltbereich - Anwendung.  Je stärker dieses Ziel in der 
Gesamtpolitik der Stadt umgesetzt wird, desto glaub würdiger werden auch die entsprechenden 
Anforderungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarb eit. 
 
1. Bildung, Wissenschaft und interkultureller Dialo g 

Aufgrund der grundgesetzlich verankerten Kulturhoheit der Länder gehören die Bereiche Bildung und 
Kultur zu den originären Aufgaben der Bundesländer. Auf dieser Grundlage haben die 
Ministerpräsidenten der Länder im Oktober 1988 u. a. die entwicklungspolitische Informations- und 
Bildungsarbeit, den interkulturellen Dialog, die Aus- und Fortbildung, die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit sowie die entwicklungsländerbezogene Forschung als Handlungsfelder der 
Entwicklungszusammenarbeit der Länder definiert. 

 
 
1.1 Informations- und Bildungsarbeit 
 
Durch die rasch anwachsende Internationalisierung und Globalisierung sowie deren ambivalente 
Auswirkungen auf die Gesellschaft steht die Bildungsarbeit im Inland vor neuen Aufgaben. Vor diesem 
Hintergrund ist die entwicklungsbezogene Bildungsarbeit im Sinne von „Globalem Lernen“ neben der 
Umwelterziehung besonders gefordert, zur Erziehung eines weltoffenen, verantwortlichen und 
werteorientierten Menschen beizutragen. Die entwicklungsbezogene Bildungsarbeit leistet damit 
wichtige Beiträge in einem Prozess, der 

o ökonomische, soziale, politische und ökologische Abhängigkeiten aufzeigt, 

o die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit in Bezug auf die Komplexität von 
Beziehungsgeflechten stärkt, 

o die Verbindung zwischen lokalen und globalen Erscheinungsformen herstellt, 

o zu einem weltoffenen, vernetzten Denken und Handeln befähigt, 

o die Grundlage bietet für ein an Werten orientiertes Handeln, für Verantwortung, Respekt 
vor kultureller Andersartigkeit und für ein friedliches Miteinander. 

Mit diesen Zielsetzungen richtet sich die entwicklu ngsbezogene Bildungsarbeit des Landes 
Berlin grundsätzlich an alle Bildungsträger Berlins . Im Mittelpunkt steht jedoch die schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit.  Auf der Grundlage der Empfehlungsbeschlüsse der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder "Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule" vom 25. 
Oktober 1996 und "Eine Welt/Dritte Welt in Unterricht und Schule" vom 28. Februar 1997 werden 
verstärkt Fragestellungen zur Nachhaltigkeit sowie entwicklungspolitische Aspekte im Schulunterricht 
auch fachübergreifend und fächerverbindend eingebunden.  
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Darüber hinaus ist der Orientierungsrahmen "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) vom 08. Juni 1998 
Grundlage für die Weiterentwicklung der schulischen Bildungsarbeit. In diesem Zusammenhang 
beteiligt sich das Land Berlin mit einer Anzahl von Schulen an dem BLK-Programm "21 - Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung".  

Ziel dieses Programms ist es, die Thematik der Agenda 21 in Schulen zu verorten. Dazu sollen neben 
der Umweltbildung die entwicklungspolitische Bildung als Anknüpfungspunkt genutzt werden. Im 
Sinne der nachhaltigen Entwicklung werden mit dem Förderprogramm gleichsam die Modernisierung 
von Schule und Unterricht durch zukunftsrelevante Bildungsziele und -inhalte sowie innovative 
Lernorganisation und neue Lernformen angeregt und unterstützt. In Ergänzung zu den Aktivitäten 
bzw. in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport unterstützen die in 
der entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit tätigen Nichtregierungsorganisationen insbesondere durch 
Schulveranstaltungen und Lehrerfortbildungsangebote die Berliner Schulen.  

Die Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit wir d zu einem intensiven Dialog zwischen 
der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Lehrerfortbildungsträgern und 
kompetenten Nichtregierungsorganisationen beitragen , um durch Erfahrungsaustausch und 
Abstimmung die Erreichung der o. g. Zielsetzungen z u unterstützen . Von den im 
„Bildungsnetzwerk Eine Welt“ zusammengeschlossenen Organisationen und Institutionen kommt dem 
Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informations zentrum (EPIZ) und der Bildungsbeauftragten der 
Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport beim Deutschen Entwicklungsdienst (DED) eine 
besondere Bedeutung zu. Die Zusammenarbeit der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport 
mit dem DED wird vom Berliner Senat fortgesetzt. Ferner ist beabsichtigt, auch die institutionelle 
Förderung des EPIZ fortzuführen. 

Berliner Volkshochschulen als staatliche Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung tragen mit 
jährlich über 200 Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich der Entwicklungspolitik/Umwelt/ 
Agenda 21 zur entwicklungsbezogenen Bildungsarbeit bei. 

 

 

1.2 Interkultureller Dialog 

Berlin ist an einem intensiven Kulturdialog mit den Ländern Asiens, Afrikas, Lateinamerikas, Mittel- 
und Osteuropas interessiert. Der Senat fördert im Rahmen des Kulturaustausches das 
Zusammenwirken von Kultureinrichtungen und die Begegnung von Künstlerinnen und Künstlern und 
anderen Kulturvermittlern auf gleichberechtigtem Niveau. Aus entwicklungspolitischer Sicht strebt der 
Berliner Senat an, den Kulturaustausch mit diesem Ländern zu intensivieren, damit ihre kulturellen 
Leistungen  für das Weltkulturerbe auch in unserem Bewusstsein den Stellenwert erhalten, den sie 
verdienen. Das Kennen lernen fremder Kulturen, die Akzeptanz des Andersseins und das Aufzeigen 
von Gemeinsamkeiten sind auch ein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, der das friedliche 
Zusammenleben verschiedener Völker unterstützt. Wie in anderen europäischen Metropolen existiert 
auch in Berlin eine Kulturvielfalt, die dem innerstädtischen Kulturdialog einen interkulturellen 
Charakter verleiht und somit den internationalen Kulturaustausch in geeigneter Weise ergänzt. Das 
Haus der Kulturen der Welt aber auch die Werkstatt der Kulturen befassen sich seit Jahren mit dem 
Kulturaustausch mit Ländern Asiens, Afrikas, Lateinamerikas, Mittel- und Osteuropas. Sie werden in 
dieser Arbeit vom Berliner Senat weiterhin unterstützt. 

Er wird seine enge Kooperation mit diesen Einrichtungen fortführen und die Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen suchen. Ein besonders positives Beispiel des interkulturellen Dialogs des Senats 
sind die alle zwei Jahre in Berlin stattfindenden Asien-Pazifik-Wochen. Zu den Veranstaltern gehören 
neben dem Haus der Kulturen der Welt und der Werkstatt der Kulturen (deutsch-)asiatische 
Ländervereine, asiatische Botschaften und Kultureinrichtungen, Berliner Hochschulen, Museen und 
Theater sowie zahlreiche entwicklungspolitische Einrichtungen aus der gesamten Bundesrepublik. 

(…). 
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Entwicklungszusammenarbeit - insbesondere die entwicklungsbezogene Informations- und 
Bildungsarbeit - und interkultureller Dialog haben zahlreiche Berührungspunkte. Die Verknüpfung 
dieser Bereiche soll in höherem Maße als bisher erreicht werden. 

(…) 

Das gesamte Dokument steht auf der Website der Land esstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit zum Download bereit. Wei tere Kapitel sind  

o Aus- und Fortbildung 

o Wissenschaft und Forschung 

o Umwelt und Entwicklung 

o Kommunale Entwicklungszusammenarbeit/Agenda 21  

o Vernetzung der internationalen Kooperation in Berli n 

o Gender Orientierung 

o Organisationen der Berliner Entwicklungszusammenarb eit 

 
Im Abschnitt „Umwelt und Entwicklung“ heißt es:  
 
Konkret konzentriert sich die Landesentwicklungspolitik auf folgende Schwerpunkte: 
 

o Unterstützung und Festigung der Umweltkooperation zwischen Berlin und Metropolen 
in Ländern des Südens und Ostens; (Beispiel: Umweltkooperation Berlin aktive 
Wahrnehmung der Mitgliedschaft Berlins im „Klimabündnis europäischer Städte mit 
den Regenwaldvölkern des Amazonasbeckens“ sowohl in Fragen des Klimaschutzes 
als auch in Fragen der Partnerschaft mit den indigenen Regenwaldvölkern, 

o Unterstützung der Entwicklung und Nutzung angepasster, umweltgerechter 
Technologien, die in Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Unternehmen und 
Anwendern in den Ländern des Südens und Ostens erfolgt, um damit einen Beitrag 
zum Auf- und Ausbau eines eigenständigen Wissenschafts- und 
Technologiepotenzials in diesen Ländern zu leisten, 

o Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten von Joint Implementation4 im 
Klimaschutzbereich sowie 

o von Instrumenten wie z. B. Public Private Partnership insbesondere innerhalb 
von Umweltkooperationen. 

 
Im Abschnitt Kommunale Entwicklungszusammenarbeit/A genda 21 heißt es: 
 
In Berlin bestehen Partnerschaften mit Städten in Ländern des Südens und Ostens auf bezirklicher 
und gesamtstädtischer Ebene. Um diese lebendig zu gestalten, ist der Berliner Senat bemüht, 
zivilgesellschaftliche Akteure (z. B. die Wirtschaft, Nichtregierungsorganisationen) in die 
Ausgestaltung dieser Partnerschaften einzubeziehen. Über die Einbindung von Menschen (u. a. 
Schüler- und Erwachsenenaustausch) wird erfahrbar, dass lokales Handeln zur Lösung globaler 
Probleme beitragen kann. Dieses Engagement Berlins vollzieht sich auf der Grundlage der in der 
„Charta von Berlin und Aktionsprogramm“ vereinbarten Grundsätze. Bei ihrer Umsetzung arbeitet der 
Berliner Senat u. a. mit der „Kommunalen-Nord-Süd-Initiative“ (KNSI), mit „Towns and Development“ 
in Den Haag/Niederlande und mit dem „International Council for Local Environmental Initiatives“ 
(ICLEI) in Freiburg zusammen. 

Mit der Unterzeichnung der „Charta von Aalborg“ und der „Charta von Valencia“ hat sich Berlin 
verpflichtet, eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 zu 
gewährleisten. Vor diesem Hintergrund bemüht sich der Berliner Sen at, internationale, 
entwicklungspolitische Aspekte und Aktivitäten in d en Agenda 21- Prozess zu integrieren.  Die 
Verknüpfung von Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaften Berlins und seiner Bezirke mit 
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Prozessen der „Lokalen Agenda 21“ wird vom Berliner Senat auch weiterhin gefördert. Die 
Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit bietet den Senatsverwaltungen, Bezirken und 
Nichtregierungsorganisationen insbesondere im Zusam menhang mit der Einbeziehung 
entwicklungspolitischer Aktivitäten in die Ausgesta ltung der Städtepartnerschaften und 
Agenda-21-Prozesse grundsätzliche Beratung an und u nterstützt hinsichtlich der Förderung 
relevanter Kleinprojekte. 
(…)  
 
Zur Frage der Möglichkeit einer innerbehördlichen I mplementierung der 
Querschnittsaufgabe „EW/GV: 
 
3. Referentenausschuss „Entwicklungszusammenarbeit“  
 
Der Referentenausschuss, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Sen ats-
verwaltungen  zusammensetzt, soll als Fachausschuss unter dem Vorsitz der Landesstelle für 
Entwicklungszusammenarbeit ca. 3 x jährlich tagen. Er dient der Koordinierung der entwicklungs-
politischen Maßnahmen durch wechselseitige Informationen und Diskussionen über Stand und 
Durchführung der entwicklungspolitischen Projekte und Programme der Senatsverwaltungen. Zu 
seinen Aufgaben zählt weiterhin, die Diskussion über die entwicklungspolitische Konzeption des 
Berliner Senats fortzuführen. Andere Maßnahmen des Landes, die im Sinne der „Eine -Welt-
Politik“ relevant sind, werden ebenfalls im Ausschu ss erörtert . Der Referentenausschuss arbeitet 
auf der Grundlage einer von der Landesstelle vorgeschlagenen Geschäftsordnung. 

 
Verpflichtung von Kommunen zum Kauf fair produziert er Blumen 
   

Bei Empfängen und Tagungen, um Gäste zu begrüßen, das 
Trauungszimmer zu schmücken oder Jubilare zu ehren: Kommunen und 
ihre Einrichtungen benötigen Blumen zu vielen Gelegenheiten. Mitunter 
stammen die Sträuße und Gestecke aus der Stadtgärtnerei; häufiger 
werden sie über den Handel bezogen. Nach welchen Kriterien fragte in 
der Vergangenheit kaum jemand. Doch seit im Rahmen der Agenda 21 
sich mehr und mehr Städte und Gemeinde zur fairen Beschaffung 
bekennen, steht vielerorts auch der Kauf von Blumen zur Diskussion. 

Besonders erfreuliche Ergebnisse haben sich mittlerweile in folgenden Kommunen gezeigt: 
Bamberg18, Bochum,19 Bonn20, Düsseldorf,21 Erfurt22, Lindau,23 Marl,24 München,25 Rheinstetten26, 
Schramberg,27 Voerde28. 

Für städtische Anlässe  werden dort  - je nach Saison - nur noch regional produzierte oder mit 
dem FLP-Siegel29 versehene Blumen genutzt. Dem Hamburger Senat ebenso wie den 
Stadtvätern von Vreden liegen entsprechende Begehren aus der Bürgerschaft vor. Augsburg, 

                                                 
18 http://www.stadt.bamberg.de/ 
19 http://www.bochum.de/ 
20 http://www.bonn.de/ 
21 http://www.duesseldorf.de/de/ 
22 http://www.erfurt.de/ef/de/ 
23 http://lindau.icserver3.de/index.php 
24 http://www.marl.de/ 
25 http://www.muenchen.de/ 
26 http://www.rheinstetten.de/ 
27 http://www.schramberg.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=11 
28 http://www.voerde.de/ 
29 http://www.fairflowers.de/ 
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Bielefeld, Dortmund und andere Städte fordern ausdrücklich dazu auf, beim Kauf von 
Blumen auf deren Herkunft zu achten.  

Umweltsünden und katastrophale Arbeitsbedingungen auf den Blumenplantagen in Afrika 
und Lateinamerika bekämpft die Blumenkampagne30 seit 15 Jahren. FIAN war von Anfang 
dabei und hat sich in diesem Jahr die "Aktion Kommune" zu einem Schwerpunkt der Arbeit 
gesetzt 

Ihr Ziel ist es, möglichst viele Rathäuser und Gemeindebüros zur alternativen Beschaffung 
von regional oder fair erzeugten Blumen zu bewegen. 

Der Argumentations-  und Handlungsleitfaden "Lass Blumen fair sprechen" hilft dabei. Er 
richtet sich vor allem an Gruppen und engagierte Einzelpersonen, die vor Ort dazu beitragen 
wollen, die kommunale Beschaffung von Blumen zu thematisieren. Neben einer Erläuterung 
der Probleme in der herkömmlichen Blumenindustrie des Südens sowie einer knappen 
Vorstellung des Flower Label Programms (FLP) zeigt die Handreichung lokalpolitische 
Möglichkeiten auf, die Devise "Global denken - Lokal handeln" nicht zuletzt beim 
Blumenkauf praktisch werden zu lassen. 
  

 

Bonner Erklärung  
Zum Abschluss der UNESCO-Weltkonferenz "Bildung für nachhaltige Entwicklung" am 02. 
April 2009 appellieren Vertreter150 Staaten in der „Bonner Erklärung, die Bildungssysteme 
weltweit neu auszurichten, um eine menschenwürdige Zukunft zu sichern.  

Die Erklärung fordert für die zweite Hälfte der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige 
Entwicklung" (2005-2014), dass die nationalen Regierungen das Leitbild der Nachhaltigkeit 
in die Lehrer-Ausbildung, Schulbücher und Lehrpläne integrieren müssen und dass junge 
Menschen bei der Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Recht auf 
Mitsprache haben sollen. Der Klimawandel müsse stärker mit Bildungsmaßnahmen bekämpft 
werden. Die Medien sollen das Thema Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit noch sichtbarer 
machen. Die Erklärung betont, dass Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in allen 
Weltregionen gleichermaßen relevant ist. Der Zugang zur Bildung allein sei für eine 
zukunftsfähige Gesellschaft nicht ausreichend. Erforderlich seien nachhaltig relevante Inhalte 
und Methoden, um eine qualitativ hochwertige Bildung zu erreichen. 

 

http://www.bne-
portal.de/coremedia/generator/unesco/de/05__UN__Dekade__Deutschland/03__Bundesl_C3_A4nder
/Baden-W_C3_BCrttemberg/Baden-W_C3_BCrttemberg.html 

                                                 
30 http://www.fairflowers.de/ 
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 Agenda 21 - Kapitel 36 zur Förderung der Schulbild ung, 
des öffentlichen Bewusstseins und der beruflichen A us- 
und Fortbildung 

In Kapitel 36 der Agenda 21, die im Juni 1992 auf der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen wurde, wird die Neuausrichtung der 
Bildung als zentral für eine bedeutungsvolle Nachhaltigkeitsstrategie beschrieben: 

Bildung/Erziehung einschließlich formaler Bildung, öffentlicher Bewusstseinsbildung und 
beruflicher Ausbildung sind als ein Prozess zu sehen, mit dessen Hilfe die Menschen als 
Einzelpersonen und die Gesellschaft als Ganzes ihr Potential voll ausschöpfen können. 
Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und 
Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen. Während die Grunderziehung den Unterbau für 
eine umwelt- und entwicklungsorientierte Bildung liefert, muss letzteres als wesentlicher 
Bestandteil des Lernens fest mit einbezogen werden. Sowohl die formale als auch die 
nichtformale Bildung sind unabdingbare Voraussetzungen für die Herbeiführung eines 
Bewusstseinswandels bei den Menschen, damit sie in der Lage sind, ihre Anliegen in Bezug 
auf eine nachhaltige Entwicklung abzuschätzen und anzugehen. Sie sind auch von 
entscheidender Bedeutung für die Schaffung eines ökologischen und eines ethischen 
Bewusstseins sowie von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die 
mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, sowie für eine wirksame Beteiligung der 
Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung. Um wirksam zu sein, soll sich eine umwelt- und 
entwicklungsorientierte Bildung/Erziehung sowohl mit der Dynamik der 
physikalischen/biologischen und der sozioökonomischen Umwelt als auch mit der 
menschlichen (eventuell auch einschließlich der geistigen) Entwicklung befassen, in alle 
Fachdisziplinen eingebunden werden und formale und nonformale Methoden und wirksame 
Kommunikationsmittel anwenden. 

 Ziele 

In der Erkenntnis, daß die einzelnen Länder sowie die regionalen und internationalen 
Organisationen eigene Prioritäten und einen eigenen Zeitplan für die Umsetzung nach 
Maßgabe der jeweiligen Bedürfnisse, politischen Vorgaben und Programme festlegen, wird 
als Ziel vorgeschlagen, 

a) sich den aus der Weltkonferenz über Bildung für alle (5.-9. März 1990, Jomtien, Thailand) 
hervorgegangenen Empfehlungen anzuschließen, die Gewährleistung des generellen Zugangs 
zur Grunderziehung anzustreben und für mindestens 80 Prozent der Mädchen und 80 Prozent 
der Jungen im Primarschulalter die Absolvierung einer solchen Grunderziehung im Rahmen 
der formalen Schulbildung oder der nonformalen Bildung zu erreichen und die 
Analphabetenquote bei Erwachsenen um mindestens 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. 
Die Bemühungen sollen schwerpunktmäßig auf die Reduzierung des hohen 
Analphabetenanteils und des Mangels an Grunderziehung bei Frauen ausgerichtet sein und 
deren Alphabetisierungsquote auf denselben Stand wie den der männlichen Bevölkerung 
bringen; 

b) zum frühestmöglichen Zeitpunkt überall in der Welt und in allen gesellschaftlichen 
Bereichen ein Umwelt- und Entwicklungsbewusstsein zu entwickeln; 



 

 

46 

c) danach zu streben, allen Bevölkerungsgruppen vom Primarschul- bis zum 
Erwachsenenalter den Zugang zur umwelt- und entwicklungsorientierten Bildung/Erziehung 
im Verbund mit der Sozialerziehung zu ermöglichen; 

d) die Einbindung von Umwelt- und Entwicklungskonzepten einschließlich der Demographie 
in alle Bildungsprogramme zu fördern, insbesondere die Untersuchung der Ursachen 
wichtiger Umwelt- und Entwicklungsfragen auf lokaler Ebene, wobei auf den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Nachweis und sonstige geeignete Erkenntnisgrundlagen 
zurückgegriffen und besonderer Nachdruck auf die Weiterbildung von Entscheidungsträgern 
auf allen Ebenen gelegt werden soll. 

Bei diesem Beitrag handelt es sich um Auszüge aus der deutschen Übersetzung des Kapitels 
36 der Agenda 21. 

 Das Konzept der Gestaltungskompetenz 

Zur Verwirklichung nachhaltiger Entwicklungsprozesse wurde das Konzept der 
Gestaltungskompetenz ausformuliert. Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit 
bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger 
Entwicklung erkennen zu können. Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien 
Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer 
wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende Entscheidungen treffen, 
verstehen und individuell, gemeinschaftlich und politisch umsetzen zu können. 

Komponenten einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, die gestaltungskompetentes 
Entscheiden und Handeln ausmachen, sind: 

• Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen 
• Vorausschauend denken und handeln 
• Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln 
• Gemeinsam mit anderen planen und handeln können 
• An Entscheidungsprozessen partizipieren können 
• Andere motivieren können, aktiv zu werden 
• Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können 
• Selbstständig planen und handeln können 
• Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können 
• Sich motivieren können, aktiv zu werden. 

http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/02__Was_20ist_20BNE/Gestaltungskompetenz.html 

http://www.bne-
portal.de/coremedia/generator/unesco/de/Downloads/Hintergrundmaterial__national/Empfehlung_20der_20Kultus
ministerkonferenz_20und_20der_20Deutschen_20UNESCO-
Kommission_20vom_2015.06.2007_20zur_20_22Bildung_20f_C3_BCr_20nachhaltige_20Entwicklung_20in_20d
er_20Schule_22.pdf 

Für die unterrichtliche Erschließung der Globalisierung können die vier Zieldimensionen 
nachhaltiger Entwicklung (soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gute 
Regierungsführung, ökologische Verträglichkeit) als vier Entwicklungsdimensionen dargestellt 
werden: Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Umwelt. Damit werden ihre Affinitäten 
zu schulischen Fächern und Fachstrukturen deutlicher herausgestellt und der analytische 
Zugang wird erleichtert. 


